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Nachpflanzungen von Bäumen im Gemeindegebiet
- Nachpflanzungen für Fällungen in 24/25
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Bekanntmachung

Am Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, dem 17. dem 17. dem 17. dem 17. dem 17. Dezember 2024 Dezember 2024 Dezember 2024 Dezember 2024 Dezember 2024, um 16:30 Uhr16:30 Uhr16:30 Uhr16:30 Uhr16:30 Uhr, findet im
Gebäude der e-regio GmbH & Co.KG, Rheinbacher Weg 10, 53881
Euskirchen, eine Sitzung der Verbandsversammlung des Wasserver-
sorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal statt.

TTTTTagesordnungagesordnungagesordnungagesordnungagesordnung
Öffentliche SitzungÖffentliche SitzungÖffentliche SitzungÖffentliche SitzungÖffentliche Sitzung
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschluss-

fähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom

12.09.2024
4. Sachstand „Steinbachtalsperre“
5. Zwischenbericht 2024
6. Wirtschaftsplan 2025
7. Verschiedenes
Nichtöffentliche SitzungNichtöffentliche SitzungNichtöffentliche SitzungNichtöffentliche SitzungNichtöffentliche Sitzung
1. Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom

12.09.2024
2. Erläuterungen zum Zwischenbericht 2024
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025
4. Bericht der Betriebsführerin zum lfd. Geschäftsbetrieb
5. Verschiedenes
Petra Kalkbrenner
Vorsitzende der Verbandsversammlung

Satzung
BeitrBeitrBeitrBeitrBeitrags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzung

der Gemeinde Swisttal vom 14.11.2024der Gemeinde Swisttal vom 14.11.2024der Gemeinde Swisttal vom 14.11.2024der Gemeinde Swisttal vom 14.11.2024der Gemeinde Swisttal vom 14.11.2024
Aufgrund
- der §§ 7,8,9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in der jeweils
geltenden Fassung,
- der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969
(GV. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GV.
NRW. S. 155), in der jeweils geltenden Fassung,
- des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserver-
bandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember
2021 (GV. NRW. S. 1470), in der jeweils geltenden Fassung sowie
- des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwas-
serabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016,
S. 559), in der jeweils geltenden Fassung,
hat der Rat der Gemeinde Swisttal in seiner Sitzung vom
14.11.2024 folgende Satzung beschlossen:

1.1.1.1.1.     Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:
Finanzierung der Finanzierung der Finanzierung der Finanzierung der Finanzierung der AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigung

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Finanzierung der gemeindlichen Finanzierung der gemeindlichen Finanzierung der gemeindlichen Finanzierung der gemeindlichen Finanzierung der gemeindlichen AbwAbwAbwAbwAbwasserasserasserasserasseranlageanlageanlageanlageanlage

(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage er-
hebt die Gemeinde Abwassergebühren und Kanalanschluss-
beiträge.
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Abwasserbeseitigungssatzung
der Gemeinde Swisttal vom 14.12.2017 stellt die Gemeinde
zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum
Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeind-
lichen Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die
erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfü-
gung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der
gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, die
für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich
sind (z. B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Regenwasser- Versi-
ckerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus
Kleinkläranlagen und Inhaltstoffen von abflusslosen Gruben,
das für die Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal).
(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtli-
che und wirtschaftliche Einheit, die auch bei der Bemessung
der Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren zugrunde
gelegt wird.

2.2.2.2.2.     Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:
Gebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche Regelungen

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
AbwassergebührenAbwassergebührenAbwassergebührenAbwassergebührenAbwassergebühren

(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseran-
lage erhebt die Gemeinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und §
54 LWG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur
Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der
Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG
NRW eingerechnet:

- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Ge-
meinde (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlags-
wasser (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2
AbwAG NRW),
- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die
Gemeinde umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG
NRW).

(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs.1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der
Gebührenerhebung nach § 11 dieser Satzung von demjenigen
erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht.
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswasser-
gebühr (Regenwassergebühr) sowie die Gebühren nach den
§§ 11 und 12 dieser Satzung sind grundstücksbezogene Be-
nutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last auf dem
Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW).

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
GebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbe

(1) Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die
Beseitigung von Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln,
Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und
Verrieseln sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusam-
menhang mit der Beseitigung des Abwassers).
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frisch-
wassermaßstab (§ 4).
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) be-
misst sich auf der Grundlage der Quadratmeter der bebauten
(bzw. überbauten) und/oder befestigten Fläche auf den ange-
schlossenen Grundstücken, von denen Niederschlagswasser
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abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen
kann (§ 5).

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
SchmutzwassergebührenSchmutzwassergebührenSchmutzwassergebührenSchmutzwassergebührenSchmutzwassergebühren

(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des
häuslichen und gewerblichen Schmutzwassers berechnet, das
der Abwasseranlage von den angeschlossenen Grundstücken
zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³)
Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr.
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Was-
serversorgungsanlage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs.
3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. priva-
ten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Was-
sermenge (§ 4 Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen,
die nicht in die gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet wer-
den (§ 4 Abs. 5).
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden
durch den Wasserzähler des örtlichen Wasserversorgers ermit-
telt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage
bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene
Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht
ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der
Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres
geschätzt. Die Datenübernahme vom örtlichen Wasserversor-
ger sowie die Datenspeicherung und Datennutzung der Wasser-
zähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebühren-
pflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu
ersparen. Sie dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwas-
serbeseitigungspflicht der Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW)
und der Abwasserüberlassungspflicht durch den gebührenpflich-
tigen Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur verursachergerech-
ten Abrechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis
der rechtmäßigen Erhebung der Schmutzwassergebühr. Inso-
weit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner
den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanla-
gen (z. B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen)
hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweisdurch einen
auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funktionieren-
den Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu
führen. Der Nachweis über den messrichtig funktionierenden
Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Ge-
bührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht
zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen Anla-
gen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z. B. auf der
Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgeleg-
ten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpleis-
tung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Be-
rücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindege-
biet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler
nicht messrichtig funktioniert.
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf
dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder zurückgehal-
tenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) abgezo-
gen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt
werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den
Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich
verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten einge-
baute, messrichtig funktionierende und geeignete Messein-
richtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG,
Mess-EichV) zu führen:
1. AbwAbwAbwAbwAbwasserasserasserasserasser-Messeinrichtung-Messeinrichtung-Messeinrichtung-Messeinrichtung-Messeinrichtung
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Gerä-

te, die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden müssen.
Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben durchzufüh-
ren und der Gemeinde nachzuweisen, um die ordnungsgemäße
Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird
dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung
der Abzugsmengen nicht statt.
2.2.2.2.2.     WWWWWasserzählerasserzählerasserzählerasserzählerasserzähler
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzel-
fall technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht
zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf seine Kosten
eingebauten, messrichtig funktionierenden und geeichten Was-
serzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an
das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6
Jahre erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasser-
zähler mit einer Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt
werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich ergeben,
dass der Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis
über die messrichtige Funktion sowie Eichung des Wasserzäh-
lers obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis
nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen
nicht statt.
Der Zählerstand ist der Gemeinde Swisttal vom Gebühren-
pflichtigen bis zum 10.01. des nachfolgenden Jahres mitzutei-
len. Verspätet eingehende Meldungen können bei der Gebüh-
renermittlung nicht berücksichtigt werden (Ausschlussfrist).
3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Mes-
sung der Wasserschwundmengen technisch nicht möglich oder
dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat der Gebühren-
pflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu füh-
ren. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben,
aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der
gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden
und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren
Unterlagen müssen geeignet sein, der Gemeinde eine zuver-
lässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen
Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unter-
lagen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die
geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht anerkannt.
Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten
bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nachweis er-
bringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom In-
halt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher
mit der Gemeinde abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten
trägt der Gebührenpflichtige.
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr
durch einen schriftlichen Antrag bis zum 10.01. des nachfolgen-
den Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei der Gemeinde
geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums findet eine
Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr statt
(Ausschlussfrist). Fällt der 10.01. des nachfolgenden Jahres auf
einen Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf
folgenden Montag.
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,94 €.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
NiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebühr

(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlags-
wasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbau-
ten) und/oder befestigten Grundstücksfläche, von denen Nie-
derschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebun-
den abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage ge-
langen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt
insbesondere vor, wenn von bebauten und/oder befestigten
Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Niederschlagswas-
ser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann.
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen
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werden im Wege der Befragung der Eigentümer der angeschlosse-
nen Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist ver-
pflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die Quadratmeterzahl der
bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie in die
öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Flächen auf sei-
nem Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere
ist er verpflichtet, zu einem von der Gemeinde vorgelegten
Lageplan über die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem Grundstück
Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob diese Flächen durch die
Gemeinde zutreffend ermittelt wurden. Auf Anforderung der
Gemeinde hat der Grundstückseigentümer einen Lageplan oder
andere geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche
bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen ent-
nommen werden können. Soweit erforderlich, kann die Ge-
meinde die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der
Grundstückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht nicht nach
oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten Angaben/
Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute
(bzw. überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame
Fläche von der Gemeinde geschätzt. Die Datenerhebung, Da-
tenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ordnungsgemä-
ßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde
(z. B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentli-
chen Kanäle), zur verursachergerechten Abrechnung der Nie-
derschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen
Erhebung der Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der
Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit ver-
bundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung zu dulden.
(3) Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche
verändert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Ge-
meinde innerhalb eines Monates nach Abschluss der Verände-
rung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder
befestigten Fläche wird mit dem 1. Tag des Monats berücksich-
tigt, nach dem die Änderungsanzeige durch den Gebühren-
pflichtigen der Gemeinde zugegangen ist.
(4) Niederschlagswasser von an die öffentliche Abwasseranlage
angeschlossenen Flächen, welches vor der Einleitung in den
Kanal in Auffangbehälter eingeleitet wird, kann für Eigenzwe-
cke auf dem Grundstück als Brauchwasser oder zur Gartenbe-
wässerung genutzt werden. Die zu diesem Zweck notwendige
Anlage, insbesondere eine Brauchwasseranlage, muss den
jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entspre-
chen. Die Verantwortlichkeit für die ordnungsgemäße Errich-
tung und den ordnungsgemäßen Betrieb derartiger Anlagen
trägt der jeweilige Betreiber. Werden auf dem Grundstück
entsprechende Anlagen betrieben, aus denen Niederschlags-
wasser als Brauchwasser (z.B. durch Verwendung als Toiletten-
spülwasser) der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird,
wird hierfür eine Schmutzwassergebühr erhoben. Die dem öf-
fentlichen Abwassernetz zugeleitete Wassermenge ist von dem
Gebührenpflichtigen durch Messung nachzuweisen (vgl. § 4
Abs. 4).
(5) Für das in den Auffangbehältern gesammelte Niederschlags-
wasser, das nicht dem öffentlichen Abwassernetz zugeleitet
wird (z.b. Gartenbewässerung, Teichbefüllung), reduziert sich
die für die Erhebung der Niederschlagswasser-Gebühr maß-
gebliche Fläche, von der das Oberflächenwasser in die Anlage
gelangt, um 30%, wenn das Fassungsvolumen der Anlage
mindestens 35 Liter je m² angeschlossener Fläche und das
Gesamtvolumen mindestens 2 m³ beträgt.
(6) Wird das in den Auffangbehältern gesammelte Niederschlags-
wasser ausschließlich oder zusätzlich zu der Verwendung nach
Abs. 5 der öffentlichen Abwasseranlage als Schmutzwasser

zugeleitet (z.B. durch Verwendung als Toilettenspülwasser) re-
duziert sich die für die Erhebung der Niederschlagswasserge-
bühr maßgebliche Fläche, die an den Auffangbehälter ange-
schlossen ist, um 50%, soweit das Fassungsvolumen dieser
Anlage mindestens 35 Liter je m² angeschlossener Fläche und
das Gesamtvolumen mindestens 2 m³ beträgt.
(7) Nachfolgend genannte Flächenarten werden bei der Gebüh-
renberechnung mit 50% Anteil der Fläche berücksichtigt.

- Begrünte Dachflächen (Substrat-Aufbaudicke mindestens
6 cm, Dachneigung &le; 5°),
- Teildurchlässige bzw. schwach versiegelte Flächen, wie
z.B. Rasengittersteine, Schotter, lockerer Kiesbelag
- und fachgerecht hergestelltes Ökopflaster

(8) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/
oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 dieser Satzung 1,11 €.

§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Beginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf
den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses folgt.
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits
bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit
deren Inkrafttreten.
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses
an die Abwasseranlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe
eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf
des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt.

§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
GebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind
a) der Grundstückseigentümer; wenn ein Erbbaurecht be-
stellt ist, auch der Erbbauberechtigte,
b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur
Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist,
c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenent-
wässerung.
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstücks-
eigentümer vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der
dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. Für sons-
tige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw.
Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung
schriftlich mitzuteilen.
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der
Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie der Ge-
meinde die erforderlichen Daten und Unterlagen zu überlassen.
Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde
das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage fest-
zustellen oder zu überprüfen.

§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8
Fälligkeit der GebührFälligkeit der GebührFälligkeit der GebührFälligkeit der GebührFälligkeit der Gebühr

(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe
des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler
der Zählereinrichtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum
Jahresbeginn für das abgelaufene Kalenderjahr. Soweit erfor-
derlich, kann sich die Gemeinde hierbei der Mitarbeit der
Gebührenpflichtigen bedienen.

§ 9§ 9§ 9§ 9§ 9
AbschlagszahlungenAbschlagszahlungenAbschlagszahlungenAbschlagszahlungenAbschlagszahlungen

Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden
Kalenderjahres Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der
mit dem Gebührenbescheid festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die
Gebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres.
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§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
VorausleistungenVorausleistungenVorausleistungenVorausleistungenVorausleistungen

(1) Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.
jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistun-
gen auf die Jahres-Schmutzwassergebühr in Höhe von ¼ der
Schmutzwassermenge, die sich aus der Abrechnung des Vorjah-
res ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, bemessen
sich die Abschlagszahlungen und Teilzahlungen nach dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Haushalte oder Betriebe.
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden
Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen auf
die Jahres-Niederschlagswassergebühr in Höhe von ¼ der be-
bauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie abfluss-
wirksamen Flächen, die sich aus der Abrechnung des Vorjahres
ergibt.
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das
jeweilige Kalenderjahr.
(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalender-
jahres. Die Endabrechnung und endgültige Festsetzung erfolgt
im darauf folgenden Kalenderjahr durch Bescheid.
(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistun-
gen bemessen wurden, so wird der übersteigende Betrag erstat-
tet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering bemes-
sen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben.
Nach der Beendigung des Benutzungsverhältnisses werden zu-
viel gezahlte Vorausleistungen erstattet. Die auf einen zurück-
liegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträ-
ge sowie die sich aus der Abrechnung der Vorausleistungen
ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 11§ 11§ 11§ 11§ 11
VerwaltungshelferVerwaltungshelferVerwaltungshelferVerwaltungshelferVerwaltungshelfer

Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren
und Vorauszahlungen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers
oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen.

§ 12§ 12§ 12§ 12§ 12
Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von Klärschlamm

(1) Für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus
Kleinkläranlagen in das Zentralklärwerk wird die Gebühr nach
der abgefahrenen Menge in m³ erhoben.
(2) Die Gebühr beträgt 37,00 €/m³ abgefahrenen Klärschlamm.
(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt
der Abfuhr.
(4) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erb-
bauberechtigte oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks
dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück die Kleinkläranlage
betrieben wird. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner.
(5) Eine Kleineinleiter-Abgabe wird erhoben, wenn eine Klein-
kläranlage nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik
im Sinne des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht.

§ 13§ 13§ 13§ 13§ 13
Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Auspumpen und Auspumpen und Auspumpen und Auspumpen und Auspumpen und AbfahrenAbfahrenAbfahrenAbfahrenAbfahren
der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben

(1) Für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus ab-
flusslosen Gruben und deren Beseitigung wird die Gebühr nach
der abgefahrenen Menge pro m³ erhoben.
(2) Die Gebühr beträgt 37,00 €/m³ ausgepumpte/abgefahrene
Menge.
(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt
des Auspumpens.
(4) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erb-
bauberechtigte oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks
dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück die abflusslose Gru-
be betrieben wird.
(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

3.3.3.3.3.     AbschnittAbschnittAbschnittAbschnittAbschnitt
Beitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche Regelungen

§ 14§ 14§ 14§ 14§ 14
KanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitrag

(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Her-
stellung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-
meinde einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs. 4
Satz 3 KAG NRW.
(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die
Möglichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwas-
seranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen Vor-
teil für ein Grundstück. Die Kanalanschlussbeiträge dienen
dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstellung,
Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseran-
lage.
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf
dem Grundstück (§ 8 Abs. 9 KAG NRW).

§ 15§ 15§ 15§ 15§ 15
Gegenstand der BeitragspflichtGegenstand der BeitragspflichtGegenstand der BeitragspflichtGegenstand der BeitragspflichtGegenstand der Beitragspflicht

(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsäch-
lich und rechtlich angeschlossen werden können,
b) für das Grundstück muss nach der Entwässerungssat-
zung ein Anschlussrecht bestehen und
c) für das Grundstück muss eine bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Bebauungsplan),
so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf
oder soweit für ein Grundstück eine bauliche oder ge-
werbliche Nutzung nicht festgesetzt ist (z. B. im unbe-
planten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss das Grund-
stück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach
der geordneten, städtebaulichen Entwicklung der Gemein-
de zur Bebauung anstehen.

(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich
angeschlossen (z. B. im Außenbereich nach § 35 BauGB), so
unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-
setzungen des Abs. 1 nicht vorliegen.
(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grund-
stücke, die im Rahmen der Niederschlagswasserbeseitigung
mittelbar an die gemeindliche Abwasseranlage angeschlos-
sen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Niederschlags-
wasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige
Verbindung in die gemeindliche Abwasseranlage (z. B. in ein
von der Gemeinde betriebenes Mulden-Rigolen-System) ge-
langen kann.
(4) Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist
unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und
im Grundbuch jeder demselben Grundstückseigentümer gehö-
rende Teil der Grundfläche, der selbständig baulich oder ge-
werblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen
werden kann.

§ 16§ 16§ 16§ 16§ 16
BeitragsmaßstabBeitragsmaßstabBeitragsmaßstabBeitragsmaßstabBeitragsmaßstab

(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese
ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem
Veranlagungsfaktor.
(2) Als Grundstücksfläche gilt:

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die
tatsächliche Grundstücksfläche,
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grund-
stücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) und
im Außenbereich (§ 35 BauGB): die tatsächliche Grund-
stücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 m von der Grund-
stücksgrenze, die der Erschließungsstraße zugewandt ist,
die das Grundstück wegemäßig erschließt (Tiefenbegrenzung).
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Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsstraße
unmittelbar angrenzen, wird die Fläche von der zu der
Erschließungsstraße liegenden Grundstücksseite bis zu ei-
ner Tiefe von 40 m. zugrunde gelegt. Reicht die bauliche
oder gewerbliche Nutzung über diese Tiefenbegrenzung
hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch
die hintere Grenze der baulichen Nutzung bestimmt wird,
die einen Entwässerungsbedarf nach sich zieht. Grund-
stücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur
Straße herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe unberücksichtigt.

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksflä-
che mit einem Veranlagungsfaktor vervielfacht, der im Einzel-
nen beträgt:

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit: 1,0
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit: 1,25
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit: 1,5
d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit: 1,75
e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit: 2,0.

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan
festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der
Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl oder
nur die zulässige Höhe der Bauwerke und keine höchstzulässi-
ge Zahl der Vollgeschosse aus, so gilt als Geschosszahl die
Höhe des Bauwerks geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf
volle Zahlen abgerundet oder aufgerundet werden. Ist im Ein-
zelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden
und geduldet, so ist diese zugrunde zu legen.
(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im
Bebauungsplan keine Festsetzungen nach Abs. 4 enthalten
sind, ist maßgebend:

a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich
vorhandenen Geschosse,
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl
der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen Geschosse.

(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze ge-
baut werden dürfen, gelten als eingeschossig bebaubare Grund-
stücke.
(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in
Abs. 3 genannten Nutzungsfaktoren um je 0,5 erhöht. Dieses
gilt auch, wenn Gebiete nicht in einem Bebauungsplan fest-
gesetzt, aber aufgrund der vorhandenen Bebauung und sons-
tigen Nutzung als Kerngebiete, Gewerbegebiete oder Indus-
triegebiete anzusehen sind oder wenn eine solche Nutzung
aufgrund der in der Umgebung vorhandenen Nutzung zulässig
wäre.
8) Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine gewerbliche
Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, werden wie Grund-
stücke mit eingeschossiger Bebaubarkeit behandelt. Grund-
stücke, die im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsfläche ohne
Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse ausgewiesen sind,
werden wie Grundstücke mit halbgeschossiger Bebaubarkeit
(Nutzungsfaktor 0,5) behandelt.
(9) Wird ein bereits an die Abwasseranlage angeschlossenes
Grundstück durch Hinzunahme eines angrenzenden Grund-
stücks, für welches ein Beitrag nicht erhoben ist, zu einer
wirtschaftlichen Einheit verbunden, so ist der Beitrag für das
hinzugekommene Grundstück nachzuzahlen. Die Berechnung
erfolgt nach der im Zeitpunkt der Grundstücksverbindung
geltenden Beitrags- und Gebührensatzung.

§ 17§ 17§ 17§ 17§ 17
BeitragssatzBeitragssatzBeitragssatzBeitragssatzBeitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt 7,95 € je Quadratmeter (m²) Veranla-
gungsfläche.
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit des

Vollanschlusses, so wird ein Teilbetrag erhoben. Dieser beträgt:
a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 50% des
Beitrags,
b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 50%
des Beitrags.

(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen der
Benutzungsmöglichkeit, so ist der Restbetrag nach dem zu
diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen.

§ 18§ 18§ 18§ 18§ 18
Entstehen der BeitragspflichtEntstehen der BeitragspflichtEntstehen der BeitragspflichtEntstehen der BeitragspflichtEntstehen der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden kann.
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit
dem Anschluss. In den Fällen des § 16 Abs. 2 entsteht die
Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald die Beschränkun-
gen der Nutzungsmöglichkeit entfallen.
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Satzung bereits an die Abwasseranlage angeschlossen
waren oder werden konnten, entsteht die Beitragspflicht mit
Inkrafttreten dieser Satzung.
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitrags-
pflicht, wenn für den Anschluss des Grundstücks bereits eine
Anschlussgebühr oder ein Anschlussbeitrag nach früherem
Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen wur-
de oder verjährt ist.

§ 19§ 19§ 19§ 19§ 19
BeitragspflichtigerBeitragspflichtigerBeitragspflichtigerBeitragspflichtigerBeitragspflichtiger

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe
des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist
das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der
Erbbauberechtigte gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW bei-
tragspflichtig.
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 20§ 20§ 20§ 20§ 20
Fälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der Beitragsschuld

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des
Beitragsbescheides fällig.
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid ha-
ben gem. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsord-
nung keine aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb
nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung.

4.4.4.4.4.     AbschnittAbschnittAbschnittAbschnittAbschnitt
AufwAufwAufwAufwAufwandsersatz für andsersatz für andsersatz für andsersatz für andsersatz für AnschlussleitungenAnschlussleitungenAnschlussleitungenAnschlussleitungenAnschlussleitungen

§ 21§ 21§ 21§ 21§ 21
Kostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für Grundstücksanschlussleitungen

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung
und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung einer
Grundstücksanschlussleitung an die gemeindliche Abwasser-
anlage sind der Gemeinde nach § 10 Abs. 1 KAG NRW zu
ersetzen.
(2) Der Ersatzanspruch entsteht auch für Pumpstationen bei
Druckentwässerungssystemen.
(3) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von
dem öffentlichen Hauptkanal (der öffentlichen Sammelleitung)
in der öffentlichen Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze.

§ 22§ 22§ 22§ 22§ 22
Aufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen Kosten

Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Beseitigung, Verän-
derung und die Kosten für die Unterhaltung werden auf der Grund-
lage der tatsächlichen entstandenen Kosten abgerechnet. Erhält
ein Grundstück mehrere Anschlussleitungen, so wird der Ersatz-
anspruch für jede Leitung berechnet.

§ 23§ 23§ 23§ 23§ 23
Entstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des Ersatzanspruchs

Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung der
Anschlussleitung, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme.
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§ 24§ 24§ 24§ 24§ 24
ErsatzpflichtigeErsatzpflichtigeErsatzpflichtigeErsatzpflichtigeErsatzpflichtige

(1) Ersatzpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Kostenersatzbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist
das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist auch
der Erbbauberechtigte ersatzpflichtig.
(2) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.
(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Anschluss-
leitung, so haften die Grundstückseigentümer bzw. die Erbbau-
berechtigten als Gesamtschuldner.

§ 25§ 25§ 25§ 25§ 25
Fälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des Ersatzanspruchs

Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Her-
anziehungsbescheides fällig.

5.5.5.5.5.     AbschnittAbschnittAbschnittAbschnittAbschnitt
SchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungen

§ 26§ 26§ 26§ 26§ 26
AuskunftspflichtenAuskunftspflichtenAuskunftspflichtenAuskunftspflichtenAuskunftspflichten

(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die
Berechnung der Beiträge und Gebühren erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen.
Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grund-
stück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen
oder zu überprüfen.
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen
Gründen nicht zu erlangen, so kann die Gemeinde die für die
Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berücksichtigung
aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen aner-
kannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Ge-
bührenpflichtigen schätzen lassen.
(3) Die vorstehenden Absätze gelten für den Kostenersatz-
pflichtigen entsprechend.

§ 27§ 27§ 27§ 27§ 27
Billigkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und Härtefallregelung

Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall
besondere, insbesondere nicht beabsichtigte Härten, so können
die Kanalanschlussbeiträge, Abwassergebühren und der Kostener-
satz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden.

§ 28§ 28§ 28§ 28§ 28
ZwangsmittelZwangsmittelZwangsmittelZwangsmittelZwangsmittel

Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwider-
handlungen gegen diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW.

§ 29§ 29§ 29§ 29§ 29
RechtsmittelRechtsmittelRechtsmittelRechtsmittelRechtsmittel

Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den
Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung.

§ 30§ 30§ 30§ 30§ 30
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung der Gemeinde vom 06.12.2023 außer Kraft.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserbe-
seitigungssatzung der Gemeinde Swisttal vom 14.11.2024 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444):
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der

Bekanntmachung über die
Einteilung der Wahlbezirke
für die Kommunalwahl 2025
Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im
Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG -)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW.
S. 454, 509, 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 31. Juli 2024 (GV. NRW. S. 443 ff), hat der Wahlaus-
schuss der Gemeinde Swisttal in der öffentlichen Sitzung am
13.11.2024 die Einteilung des Wahlgebietes der Gemeinde Swist-
tal in 16 Wahlbezirke wie folgt beschlossen:
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Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß bekannt gege-
ben worden,
- die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-
det oder
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Swisttal, 15.11.2024
In Vertretung
(Tobias Weingartz)
Beigeordneter
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Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 6 KWahlG öffentlich bekannt
gemacht.

Swisttal, den 14.11.2024
Gemeinde Swisttal
Die Bürgermeisterin als Wahlleiterin

(Kalkbrenner)
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Freiraumkonzept
und Klimafolgenanpassungskonzept Swisttal
- Umsetzung der Maßnahme Bahnbegleitgehölze Odendorf
OdendorfOdendorfOdendorfOdendorfOdendorf..... An die 950 Sträucher
und 200 junge Laubbäume wer-
den als eine der Maßnahmen des
Swisttaler Freiraum- und Klimafol-
genanpassungskonzepts entlang
der Bahntrasse zwischen Oden-
dorf und Euskirchen gepflanzt.
Konkret erfolgt Ende November
auf der circa 3.200 Quadratmeter
großen Fläche westlich des Ge-
werbegebietes die Pflanzung der
Sträucher und jungen Laubbäu-
me, sogenannten Heistern, durch

das beauftragte Forstserviceunter-
nehmen Forstservice D. Schatte-
voy, Königswinter.
Dabei werden über 25 verschiedene
Arten gepflanzt, wie beispielsweise
in der Region verbreitete Arten wie
Hasel, Hundsrose, Hartriegel,
Schlehe, Feld-Ahorn, Hainbuche,
Vogel-Kirsche und Stiel-Eiche
sowie hier eher seltenere Arten
wie Wildapfel, Wildbirne oder
Elsbeere.
Durch die Maßnahme wird ein

gezielteres Einleiten der nächtli-
chen Kaltluftströme über die
Bahntrasse in den Ort erreicht.
Aus der vorangegangenen Unter-
suchung zur Hitzebelastung geht
hervor, dass Odendorf ein hitze-
belasteter Ort in der Gemeinde
Swisttal ist. Die durch die Pflan-
zungen eingeleiteten Kaltluftströ-
me sollen der Entstehung und Ent-
wicklung von „Hitzeinseln“ vor-
beugen. Damit wird die Gesund-
heit und das Wohlbefinden der

Bürgerinnen und Bürger in der
heißen Jahreszeit sowie in Hitze-
perioden gefördert.
Des Weiteren wird durch die
Pflanzmaßnahme eine Optimie-
rung der bestehenden Anordnung
von „wilden“ Sträuchern und Ge-
hölzen sowie eine Verbesserung
des visuellen Lärmschutzes er-
reicht. Als weiterer positiver As-
pekt wird durch die Pflanzung der
lokale Biotopverbund und damit
die Biodiversität gestärkt.



Wir in Swisttal | 25. Jahrgang | Nr. 25 | Samstag, 07. Dezember 2024 | Kw 49 | wir-in-swisttal.de/e-paper10

Nachpflanzungen von Bäumen im Gemeindegebiet
- Nachpflanzungen für Fällungen in 24/25
Jährlich erfolgen Baumpflanzungen
durch den Baubetriebshof der Ge-
meinde Swisttal, um gefällte Bäu-
me zu ersetzen oder gehölzarme
Grünflächen aufzuwerten. Dieses
Jahr werden insgesamt 47 Bäume
in fünf verschiedenen Ortschaften
in Straßenbeeten und auf Spielplät-
zen nachgepflanzt.
Abgestorbene Bäume und solche,
welche bei Baumkontrollen als
„nicht verkehrssicher“ eingestuft
werden, müssen durch den Baube-
triebshof entfernt werden.
Daher unterliegen die Bepflanzun-
gen in öffentlichen Beeten und
entlang der Straßen und Wege re-
gelmäßigen Kontrollen.
Für jede notwendige Fällung ver-
sucht die Gemeindeverwaltung, ei-
nen Baum nachzupflanzen. Hierfür
werden die Grünbeete auf ihre Eig-

nung für eine Neupflanzung über-
prüft. Sollten sich Standorte nicht
eignen, da die Beete nach heuti-
gem Wissensstand zu klein sind
oder sich Leitungen in unmittelba-
rer Nähe befinden, wird nach Alter-
nativstandorten gesucht.
Die Pflanzungen auf Spielplätzen
stellen eine Maßnahme des Klima-
teilkonzepts zur Klimaanpassung
der Gemeinde dar. Das Projektziel
ist die Anpassung der Spielflächen
an den Klimawandel, insbesondere
hinsichtlich der Hitzebelastung.
Durch die Baumpflanzungen soll vor
allem im Bereich der Spielgeräte
und Bänke eine stärkere Verschat-
tung erreicht werden. Im kommen-
den Jahr werden weitere Spielplät-
ze überprüft.
Üblicherweise beginnen die Nach-
pflanzungen im Herbst eines Jah-

res, da zu dieser Zeit optimale Be-
dingungen herrschen: Die Tempe-
raturen sind noch mild, aber der
Boden bereits feucht genug. Zu-
sätzlich beginnt im Herbst die Ru-
hephase der Bäume, in der die Blät-
ter abgeworfen werden, das Wur-
zelwachstum aber besonders akti-
viert wird.  So kann sich der Baum
gut am neuen Standort etablieren.
Nachdem geeignete Standorte für
die diesjährigen Nachpflanzungen
ermittelt wurden, konnte der Bau-
betriebshof in der 47. Kalenderwo-
che mit den Arbeiten beginnen.
Gepflanzt werden bevorzugt klima-
tolerante Sorten heimischer Arten
wie beispielsweise Feldahorn und
Hainbuche.
Die Jungbäume werden mit Gieß-
rändern und Bewässerungssäcken
bewässert. Des Weiteren werden

die Stämme der Bäume mit einem
Weißanstrich versehen, wodurch
das Risiko thermischer Rindenschä-
den sinkt. Die helle Farbe reflek-
tiert Sonnenlicht, wodurch sich der
Stamm weniger erwärmt. Dies hilft
sowohl im Sommer gegen Sonnen-
nekrosen als auch während der kal-
ten Jahreszeit. Im Winter können
die Temperaturunterschiede am
Stamm der Bäume sehr groß sein.
Nachts sinkt die Temperatur ins
Minus und tagsüber werden die
Stämme von Sonnenstrahlen er-
wärmt, während schattige Stellen
noch nahezu gefroren sind. Die war-
men Stellen der Rinde dehnen sich
aus und es entstehen Spannungen,
welche zu Frostrissen führen kön-
nen. Schädliche Organismen wie
Pilze können den Baum so leichter
befallen.

FFFFFortsetzung der ortsetzung der ortsetzung der ortsetzung der ortsetzung der TTTTTitelseiteitelseiteitelseiteitelseiteitelseite

Betriebe in Swisttal

v.l.n.r.: Jungunternehmer Niklas Kröger und Alexander Keuterling zeigen Bürgermeisterin Petra Kalkbrennerv.l.n.r.: Jungunternehmer Niklas Kröger und Alexander Keuterling zeigen Bürgermeisterin Petra Kalkbrennerv.l.n.r.: Jungunternehmer Niklas Kröger und Alexander Keuterling zeigen Bürgermeisterin Petra Kalkbrennerv.l.n.r.: Jungunternehmer Niklas Kröger und Alexander Keuterling zeigen Bürgermeisterin Petra Kalkbrennerv.l.n.r.: Jungunternehmer Niklas Kröger und Alexander Keuterling zeigen Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner
und Wirtschaftsförderer Martin Koenen einen Transporter von ZEUS Krankenfahrdienst.und Wirtschaftsförderer Martin Koenen einen Transporter von ZEUS Krankenfahrdienst.und Wirtschaftsförderer Martin Koenen einen Transporter von ZEUS Krankenfahrdienst.und Wirtschaftsförderer Martin Koenen einen Transporter von ZEUS Krankenfahrdienst.und Wirtschaftsförderer Martin Koenen einen Transporter von ZEUS Krankenfahrdienst.

Bürgermeisterin Kalkbrenner undBürgermeisterin Kalkbrenner undBürgermeisterin Kalkbrenner undBürgermeisterin Kalkbrenner undBürgermeisterin Kalkbrenner und
Wirtschaftsförderer Koenen besu-Wirtschaftsförderer Koenen besu-Wirtschaftsförderer Koenen besu-Wirtschaftsförderer Koenen besu-Wirtschaftsförderer Koenen besu-
chen das Unternehmen „ZEUS Kran-chen das Unternehmen „ZEUS Kran-chen das Unternehmen „ZEUS Kran-chen das Unternehmen „ZEUS Kran-chen das Unternehmen „ZEUS Kran-
kenfahrdienst“kenfahrdienst“kenfahrdienst“kenfahrdienst“kenfahrdienst“
Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim. Bürgermeisterin Pet-
ra Kalkbrenner und Wirtschaftsför-
derer Martin Koenen empfingen das
Heimerzheimer Unternehmen ZEUS
Krankenfahrdienst. Die Firmengrün-
der Niklas Kröger und Alexander
Keuterling besuchten die Bürgermeis-

terin und den Wirtschaftsförderer am
20. November im Rathaus.
Die Idee für den ZEUS Krankenfahr-
dienst kam den gebürtigen Heim-
erzheimern und Firmengründern Ni-
klas Kröger und Alexander Keuter-
ling während ihres gemeinsamen
Wirtschaftsinformatik-Studiums. Die
familienverbundenen Jungunterneh-
mer wagten nun mit ihrer Firmen-
gründung den Schritt in die Selbst-

ständigkeit. Seit dem 01. Septem-
ber 2024 ermöglicht das insgesamt
siebenköpfige Team aus Fahrern,
Beifahrern und Disponenten mit
modernen und umgebauten Trans-
portern Kranken- und Privatfahrten
für mobilitätseingeschränkte Perso-
nen. Die Transporter eignen sich nach
entsprechenden Umbauten für Roll-
stuhl-, Tragestuhl- und Liegebeför-
derungen und werden vom geschul-

ten Personal des ZEUS Krankenfahr-
dienstes geführt. Der Fahrdienst bie-
tet mit bislang vier Fahrzeugen Fahr-
ten zu Ärzten, Kliniken, Kranken-
häusern, Reha-Einrichtungen sowie
für Privat- und Ausflugsfahrten an -
mit und ohne Begleitpersonen. Die
Fahrgäste werden abgeholt, zum Ziel
gefahren, begleitet und anschlie-
ßend wieder zurückgebracht. Haup-
teinsatzgebiet ist der Raum Köln/
Bonn und der Rhein-Erft-Kreis; Ab-
sprachen wie beispielsweise Fahr-
ten in Nachbarländer sind ebenfalls
möglich.
Das Leitbild des eigenen Unterneh-
mens verdeutlichten die Firmengrün-
der durch die Namensgebung. Ne-
ben der mythologischen Bedeutung
stehen die Buchstaben für die Kern-
werte des Unternehmens: ZZZZZuverläs-
sig, EEEEEmpathisch, UUUUUnkompliziert und
SSSSSicher. Für die Firmengründer ste-
hen der persönliche Kontakt und die
Betreuung der auf Hilfe angewiese-
nen Fahrgäste an erster Stelle.
Das Büro befindet sich „Am Fronhof
4“ in Heimerzheim. Kontakt ist tele-
fonisch unter 02254 - 830 830 oder
unter kontakt@zeus-fahrdienst.de
möglich; das junge und dynamische
Team freut sich zudem über aussa-
gekräftige Bewerbungen für Fahrer,
Beifahrer und Disponenten.
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Bauarbeiten Bachstraße
Heimerzheim
- Sachstand

Fahrt zur
Kriegsgräberstätte
Ysselsteyn am 26.05.2025

Rheinischer
Weihnachtsabend
Lück für os Heematsproch e.V. lädt herzlich ein

2996331_01.JPG

Neue Bank für den
Heimerzheimer Friedhof
Großzügige Spende von Manuela Prause

Die Gemeinde Swisttal und der
Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge laden ein zu einer Ta-
gesfahrt zur Kriegsgräberstätte

Ysselsteyn. Die Fahrt findet am
26. Mai 2025 statt; Anmeldungen
sind über die angegebene Mail-
adresse oder per Telefon möglich.

Die Erneuerung der Wasserleitung
und die im Anschluss anstehende
Sanierung der Bordstein- und Rin-
nenanlage schreitet voran. Heute
wurde die Baustelle von Jörg Tim-
mermann als Vertreter des mit

dem Wiederaufbau beauftragten
Planungsbüros sowie Vertretern
der Baufirma besichtigt. Die Sa-
nierungsarbeiten sollen voraus-
sichtlich vor Heiligabend 2024
abgeschlossen sein.

Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim. Friedhöfe sind mehr
als Orte der Trauer. Sie sind
ebenso Orte der Begegnung wie
auch Orte der Andacht und der
Ruhe. Unterstützung bei der Aus-
stattung des Heimerzheimer
Friedhofs als solche Stätte erhielt
die Gemeinde durch Manuela
Prause, die eine Sitzbank spen-
dete. Die moderne, wetterbestän-
dige Bank mit erhöhter Sitzfläche
wurde auf dem oberen Bereich
des Heimerzheimer Friedhofs auf-
gestellt. Die Bank im Wert von
500 Euro wurde in Absprache mit
der Friedhofsverwaltung besorgt
und durch den Baubetriebshof
Mitte November aufgestellt.

Am 20. November traf sich Bür-
germeisterin Petra Kalkbrenner
mit Manuela Prause an der neuen
Bank.
„Friedhöfe sind für Menschen
mehr als nur Orte der Trauer.
Besonders für ältere Menschen
haben Friedhöfe einen hohen Stel-
lenwert. Ich freue mich sehr über
die Spende und danke Manuela
Prause von Herzen; die Bank er-
möglicht den Friedhofsbesucher-
innen und -besuchern einen Mo-
ment der Ruhe und der Einkehr.
Besonders die älteren Bürger-
innen und Bürger werden diese
Bank zu schätzen wissen“, so Bür-
germeisterin Kalkbrenner.
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Gemeinde Swisttal bei Social-Media
- Instagram und Facebook -
Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal. Der Wunsch nach Infor-
mationen und Bürgerbeteiligung
ist in der heutigen Zeit größer
denn je. Um diesem Wunsch nach-
zukommen und Informationen
möglichst niedrigschwellig anbie-
ten zu können, bietet die Gemein-
de Swisttal einen zeitgemäßen
Auftritt bei Social-Media -bisher
Instagram und Facebook- an.
Die Kanäle werden durch die Pres-
sestelle der Gemeinde verwaltet.
Hier finden die Bürgerinnen und
Bürger gemeindliche Pressemittei-
lungen, Fotos, Videos sowie Plaka-
te, Veranstaltungshinweise und
Eindrücke der gemeindlichen Ver-
anstaltungen. In Zukunft soll das
Angebot noch erweitert werden.
Für alle aktuellen Informationen rund
um die Gemeinde Swisttal, folgen
Sie gerne unseren Social-Media-Ka-
nälen auf Instagram und Facebook.
Jeder Follower hilft uns dabei, die
Reichweite und den Informations-
fluss zu verbessern und zu beschleu-
nigen. Wir freuen uns auf Sie!
Vielen Dank fürs Teilen!
Ihr Social-Media-Team
der Gemeinde Swisttal
Hier gelangen Sie direkt zu unse-Hier gelangen Sie direkt zu unse-Hier gelangen Sie direkt zu unse-Hier gelangen Sie direkt zu unse-Hier gelangen Sie direkt zu unse-
ren Social-Media-Kanälen:ren Social-Media-Kanälen:ren Social-Media-Kanälen:ren Social-Media-Kanälen:ren Social-Media-Kanälen:
InstagrInstagrInstagrInstagrInstagram:am:am:am:am: www.instagram.com/
gemeinde_swisttal
FFFFFacebook:acebook:acebook:acebook:acebook: www.facebook.com/
gemeindeswisttal

Löschen, Retten, Lesen!
Besuch des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
in der Grundschule Odendorf im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags
Am vergangenen Freitag erlebten
die zweiten Klassen der Grund-
schule Odendorf einen ganz be-
sonderen Tag: Mitarbeiter*innen
des BBK (Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhil-
fe) hatten sich an der Schule am
Zehnthof angekündigt, um bei den
Kindern im Rahmen des bundes-
weiten Vorlesetages Lesebegeis-
terung zu wecken. Und so saßen
60 Kinder eng nebeneinander auf
Tischen, Stühlen und Bänken und
warteten gespannt: „Ich habe
schon vor sehr wichtigen Leuten
geredet, vor Ministern und so,
aber heute bin ich richtig aufge-
regt: Ich habe noch nie so vielen
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Die Gemeinde Swisttal
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Streu- und Winterdienst in den Wintermonaten

Vorgebirgsstraße Heimerzheim

eine/n Fachbereichsleiterin /eine/n Fachbereichsleiterin /eine/n Fachbereichsleiterin /eine/n Fachbereichsleiterin /eine/n Fachbereichsleiterin /
Fachbereichsleiter (m/w/d) fürFachbereichsleiter (m/w/d) fürFachbereichsleiter (m/w/d) fürFachbereichsleiter (m/w/d) fürFachbereichsleiter (m/w/d) für
den Bereich „Zentrale Dienste -den Bereich „Zentrale Dienste -den Bereich „Zentrale Dienste -den Bereich „Zentrale Dienste -den Bereich „Zentrale Dienste -
Allgemeine Allgemeine Allgemeine Allgemeine Allgemeine VVVVVerwerwerwerwerwaltung“altung“altung“altung“altung“
gemäß Entgeltgruppe 13 TVöD
VKA / Besoldungsgruppe A 13 Lauf-
bahngruppe 2, erstes Einstiegs-
amt NRW

sowie eine/n Beschäftigte/n (m/eine/n Beschäftigte/n (m/eine/n Beschäftigte/n (m/eine/n Beschäftigte/n (m/eine/n Beschäftigte/n (m/
w/d) - „Zentrale Dienste“w/d) - „Zentrale Dienste“w/d) - „Zentrale Dienste“w/d) - „Zentrale Dienste“w/d) - „Zentrale Dienste“
gemäß Entgeltgruppe 9a TVöD
VKA
Die vollständigen Anforderungs-
profile und Ausschreibungstex-
te mit allen Informationen fin-
den Sie auf unserer Homepage

unter www.swisttal.de
Sind Sie neugierig geworden?

Dann möchten wir Sie gerne ken-
nenlernen und freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung.
Bitte senden Sie diese bis zumbis zumbis zumbis zumbis zum
31.12.202431.12.202431.12.202431.12.202431.12.2024 an die

Gemeinde SwisttalGemeinde SwisttalGemeinde SwisttalGemeinde SwisttalGemeinde Swisttal
Stabsstelle Personal
Rathausstr. 115
53913 Swisttal-Ludendorf

Eine Bewerbung auf dem elektro-
nischen Wege senden Sie bitte an
personal@swisttal.de

Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal. Mit Beginn der kalten
Jahreszeit ist auf den Straßen im
Gemeindegebiet mit Glätte zu
rechnen. Der Streu- und Winter-
dienst an Gemeindestraßen wird
bei Bedarf durch die Mitarbeiter
des Baubetriebshofes durchge-
führt.
Während der Wintermonate wird
der Winterdienst durch die Mitar-
beiter des Baubetriebshofes ent-

sprechend dem Streuplan durch-
geführt. Hierzu werden an festge-
legten Punkten und anhand der
Wetterprognosen die Temperatu-
ren beobachtet und Kontrollen
vorgenommen. Die Mitarbeiter in
Rufbereitschaft fahren morgens
gegen drei Uhr diverse Gefahren-
stellen ab und prüfen, ob ein Ein-
satz des Streu- bzw. Räumdiens-
tes notwendig ist. Ist dies der Fall

nimmt der Bauhof ab vier Uhr mit
den drei Streufahrzeugen den
Streu- bzw. Räumdienst auf. Die
Straßen und Wege im Gemeinde-
gebiet werden dann entsprechend
einer dreistufigen Prioritätenliste
angefahren.
Damit wird vor allem im Bereich
von Gefällstrecken, Schulwegen
und sonstiger kritischer Infrastruk-
tur sichergestellt, dass Gefahren-

stellen entschärft werden. Prinzi-
piell wurde festgelegt, dass ab-
stumpfende Mittel vorrangig vor
auftauenden Mittel zu verwen-
den sind. So wird für den Winter-
dienst regulär Granulat verwen-
det; zur Sicherstellung der Ver-
kehrssicherheit wird darüber hi-
naus beispielsweise bei Gefäll-
und weiteren Gefahrenstrecken
Flüssigsalz verwendet.

Kindern vorgelesen!“, gab Herr
Gullotta (Abteilungsleiter im BBK)
unumwunden zu. Doch dazu gab
es keinen Grund: Als fantastischer
Vorleser und mit der schönen Ge-
schichte von Nevio, der Maus, die
beinahe eine Feuerwehrmaus ge-
worden wäre, fesselte er die Kin-
der von der ersten Sekunde an.
Ihm gelang es, die Kinder zugleich
für die Geschichte und das Vorle-
sen zu begeistern, als auch wich-
tiges Wissen über Feuerwehr und
Brandschutz zu vermitteln. „Man
kann Hunde aus einem Hubschrau-

ber herunterlassen, damit die
nach vermissten Menschen suchen
können“, so berichtet eine Zweit-
klässlerin erstaunt. „Das nennt
man bergen, das hat aber nichts
mit den Bergen zu tun!“ ergänzt
ihr Banknachbar.  Nach der Lesung
hatten die Kinder die Möglichkeit,
ein echtes Einsatzfahrzeug der Feu-
erwehr zu besichtigen.
Die Mitarbeiter*innen des BKK er-
klärten den neugierigen Kindern
geduldig die Ausrüstungsgegen-
stände und die Technik, die im Ein-
satz verwendet wird. Die Freude

war groß, als die Kinder dann noch
das Blaulicht anmachen durften,
in das Führerhaus steigen und
sogar auf das Dach des Löschfahr-
zeugs klettern konnten.
„Es ist uns wichtig, den Kindern
frühzeitig die Bedeutung des Ka-
tastrophen- und Brandschutzes zu
vermitteln. Hier bot sich die Gele-
genheit, dies mit einem anderen
sehr wichtigen Thema - der Lese-
förderung - zu verbinden“, so Herr
Gullotta. „Die Kinder haben heu-
te viel gelernt, freute sich die
Klassenlehrerin Frau Fel: „Sicher

haben wir heute einige neue Feu-
erwehrleute und vielleicht sogar
ein paar Leser*innen gewinnen
können!“ Nun sind die Kinder mit
allen Löschwassern gewaschen
und werden bestimmt sogar im
Traum erinnern, dass die drei „W“
wichtig sind, wenn man einen
Notruf absetzen muss: Wo ist es
passiert, Wer ruft an? Was ist pas-
siert?
Die Grundschule Odendorf be-
dankt sich herzlich beim BBK für
diesen begeisternden, informati-
ven und unterhaltsamen Besuch.

-Hydraulische Kanalsanierung und-Hydraulische Kanalsanierung und-Hydraulische Kanalsanierung und-Hydraulische Kanalsanierung und-Hydraulische Kanalsanierung und
Starkregenvorsorge-Starkregenvorsorge-Starkregenvorsorge-Starkregenvorsorge-Starkregenvorsorge-
-Vorstellung des Planungskonzep--Vorstellung des Planungskonzep--Vorstellung des Planungskonzep--Vorstellung des Planungskonzep--Vorstellung des Planungskonzep-
tes zur Neumodellierung der Stra-tes zur Neumodellierung der Stra-tes zur Neumodellierung der Stra-tes zur Neumodellierung der Stra-tes zur Neumodellierung der Stra-
ßenoberflächen zur oberflächigenßenoberflächen zur oberflächigenßenoberflächen zur oberflächigenßenoberflächen zur oberflächigenßenoberflächen zur oberflächigen
Ableitung von StarkregenAbleitung von StarkregenAbleitung von StarkregenAbleitung von StarkregenAbleitung von Starkregen
Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim. In der Sitzung des
Bau-, Vergabe- und Denkmal-
schutzausschusses wurde dem
Ausschuss das Planungskonzept
zur Neumodellierung der Stra-
ßenoberflächen zur Ableitung von
Starkregen vom beauftragten In-
genieurbüro Steen-Meyers-
Schmidden, Alfter vorgestellt. Dem

vorangegangen waren eine Anlie-
ger- und Bürgerversammlung am
04.03.2024 sowie Beratungen im
Ausschuss am 10.04.2024 und
05.06.2024. In der Sitzung am
05.06.2024, fasste der Ausschuss
den Maßnahmenbeschluss zur
hydraulischen Kanalsanierung in
der Vorgebirgsstraße. Weiterhin
beschloss der Ausschuss in Bezug
auf die Verkehrsführung, dass
auch künftig Begegnungsverkehr
stattfinden soll und die Gehwege
entsprechend dem Mehrheitsvo-
tum aus der Anlieger- und Bürger-

versammlung breiter als derzeit
ausgeführt werden sollen. In die-
ser Ausschusssitzung wurden
zudem die verschiedenen Varian-
ten zur Verkehrsführung vorge-
stellt. So auch eine Variante mit
Fahrbahnverengung, die in der
Ortsdurchfahrt der Gemeinde
Neukirchen gebaut wurde und
auch für die Vorgebirgsstraße ent-
sprechend umgesetzt werden soll.
Entsprechend den Vorgaben der
Richtlinien zum Straßenbau sieht
die Planung, die nun vom Ingeni-
eurbüro dem Ausschuss vorge-

stellt wurde beispielsweise vor,
dass die Haltepunkte vor der Ver-
engung freie Sicht auf die Strecke
ermöglichen. Darüber hinaus soll
die Verengung nicht länger als 50
m sein. Die Entwurfsplanung für
Straßen- und Kanalbau wurde von
Ingenieurbüro abgeschlossen. Als
nächster Schritt folgen die Aus-
führungsplanung und die Erstel-
lung der Leistungsverzeichnisse.
Von Seiten des Ingenieurbüros
erfolgt außerdem eine Abstim-
mung mit den Versorgungsträgern
zu Bedarf und Trassierung.
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Untersuchung zum Schutz von Wohngebieten
vor wild abfließendem Wasser
-Information des Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschusses zum Sachstand-

Wahlhelfer für die Bundestagswahl 2025 gesucht

Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal. Die Betroffenheit von
Wohngebieten durch wild abflie-
ßendes Wasser aus Außengebie-
ten, war eine der Auswirkungen
der Flutkatastrophe. Daher wur-
den in einem ersten Schritt, ex-
emplarisch für die Gesamtgemein-
de, die Betrachtung der Gebiete
Neukircher Weg und Kottengro-

ver Maar in Heimerzheim sowie
die Bebauung entlang der Süd-
seite von Odendorf, Bereich Ku-
chenheimer Weg, durch den Bau-
, Vergabe- und Denkmalschutz-
ausschuss beschlossen.
Der Schutz von Wohngebieten vor
wild abfließendem Wasser von
Außengebieten durch Langzeit- und

Starkregen ist Gegenstand des Pro-
jektes 11-9 „Niederschlags-Ab-
fluss-Modellierung und Hydraulik“
des vom Rat beschlossenen Wie-
deraufbauplanes. Mit dem Projekt
Niederschlags-Abflussmodellierung
wurde das Institut für technisch-
wissenschaftliche Hydrologie -itwh
GmbH,Dresden- beauftragt. Der

Ausschuss wurde, nachdem ihm
im September ein erster Sach-
stand mitgeteilt wurde, nun infor-
miert, dass das itwh in der Aus-
schusssitzung am 13.02.2025
Maßnahmen zum Schutz der ge-
nannten Baugebiete vorstellen
und deren Auswirkungen anhand
der Modellierung darstellen wird.

Wahlberechtigte Bürgerinnen und
Bürger, die bei der BundestagswBundestagswBundestagswBundestagswBundestagswahlahlahlahlahl
am Sonntag, den 23.02.2025,am Sonntag, den 23.02.2025,am Sonntag, den 23.02.2025,am Sonntag, den 23.02.2025,am Sonntag, den 23.02.2025, im
Wahllokal und bei der Briefwahl als
Wahlhelfer tätig sein möchten, kön-
nen sich mit dem Wahlamt unter
den untenstehend Kontaktdaten in
Verbindung setzen.
Vor Ihrem Einsatz im Wahllokal
werden Sie geschult. Für Ihren

ehrenamtlichen Einsatz erhalten
Sie ein Erfrischungsgeld, das vor
jeder Wahl neu festgesetzt wird.
Ihre Tätigkeit im Wahllokal be-
ginnt morgens um 07.30 Uhr mit
der Eröffnung der Wahlhandlung
und endet, nachdem alle Stim-
men ausgezählt und die Unterla-
gen verpackt worden sind. Übli-
cherweise organisieren sich Mit-

gliedern des Wahlvorstandes ein
„Schichtdienst“ abgesprochen.
Die Tätigkeit im Briefwahllokal
beginnt um 15.00 Uhr und endet
nach der Auszählung aller Stim-
men und dem Verpacken der Un-
terlagen.
Ihre Ihre Ihre Ihre Ihre Ansprechpartnerinnen:Ansprechpartnerinnen:Ansprechpartnerinnen:Ansprechpartnerinnen:Ansprechpartnerinnen:
• Frau Birgit MertesFrau Birgit MertesFrau Birgit MertesFrau Birgit MertesFrau Birgit Mertes
Tel.: 02255/309141

E-Mail: birgit.mertes@swisttal.de
53913 Swisttal, Rathausstr. 115
b, Raum 224
Fachbereichsleitung:Fachbereichsleitung:Fachbereichsleitung:Fachbereichsleitung:Fachbereichsleitung:
• Frau Michaela DauerFrau Michaela DauerFrau Michaela DauerFrau Michaela DauerFrau Michaela Dauer
Telefon: 02255/309110
E-Mail:
michaela.dauer@swisttal.de
53913 Swisttal, Rathausstr. 115b,
Raum 213

Ende: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem Rathaus

Große Jubiläumssitzung
75 Jahre Damenkomitee Rot-Weiß Odendorf-Essig 1950 e. V.
Das Damenkomitee wird 75 Jah-
re, ein Grund richtig groß zu fei-
ern. Die Planung und Vorberei-
tung für die Durchführung der
Jubiläums-Sitzung an Weibertag
ist fast abgeschlossen. Kaffee
und Kuchen immer mit dabei.
Eintritt: 18 Euro.

Die Meckenheimer Stadtsolda-
ten werden mit allen Mann auf-
marschieren.
Die Tanzgarden der KG Odendorf
präsentieren ihre Gardetänze.
Wie gewohnt und altbewährt,
werden wir euch mit unserem
hausgemachten Programm

bestens unterhalten. Dafür sind
wir seit 75 Jahren berühmt und/
oder berüchtigt.
Der „Engel Hettwich“, bekannt
nicht nur im Kölner Karneval,
wird die Stimmung auch kräftig
mit aufmischen.
Und dann wird die Band „Pud-
delrüh“ noch so richtig einhei-
zen.
Zum Ausklang gibt es Party, Par-
ty, Party!
„DG Steff“ wird uns den ganzen
Nachmittag und Abend mit sei-
ner musikalischen Power bei
Laune halten.
Auch unsere Cocktail-Bar ist
wieder dabei mit alkoholischen
und nicht-alkoholischen verfüh-
rerischen Cocktails.
Nach Beendigung der offiziellen

Sitzung, zur Party, dürfen dann
auch endlich die Herren mit uns
so richtig auf die Pauke zu hau-
en, Ende offen.
Es können jetzt schon Karten
vorbestellt werden bei unserer
Präsidentin Gerlinde Bois.
Tel: 02255/9590195 oder E-Mail:
gerlinde.bois@t-online.de
Neugierig? Ihr findet uns auch
mit unseren Aktivitäten und un-
ser aktuelles Jubiläumsheft bei
Instagram und Facebook. Schaut
mal rein!
Mit dir, euch und euren Freun-
den wird es bestimmt wieder ein
toller Weibertag.

Mit karnevalistischem Gruß
Gertrud Kitz
stellvertr. Präsidentin
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Adventssingen in Odendorf

Miel grüßt Einwohner und
Fremde gleichermaßen
Miel (Myle) hat ein neues Ortsschild

Es war schon einige Jahre her,
dass die Familie Kreuder ihren gut
sortierten und beliebten Bauern-
laden in Miel am Ortsausgang
Richtung Bonn geschlossen hat-
te. Im Frühjahr 2023, als Einfahrt
und Hof für den Sommer schön
gemacht wurden, fiel der Blick auf
das „Holzhäuschen“, in dem frü-
her die Werbetafeln auf das Ange-
bot aufmerksam gemacht haben.
Was sollte damit geschehen -
umlegen und entsorgen oder gibt
es vielleicht doch noch eine Ver-
wendung? Die Frage wurde dem
Vorstand des Bürgerverein Miel
e. V. gestellt.
Der erinnerte sich daran, dass es
immer wieder Überlegungen ge-
geben hat, Miel mit einem „Orts-
schild“ zu schmücken, wofür es z.
B. in Ludendorf und Essig Beispie-
le gibt. Als kleines Handicap wur-
de das feste Fundament des Holz-
rahmens angesehen, da durch den
vorgegebenen Winkel das Schild
nur aus einer Richtung gut zu le-

sen ist. Die Mehrheit entschied,
den Nachteil in Kauf zu nehmen
und den Versuch zu wagen. Von
der Entscheidung bis zur Umset-
zung hat es fast ein Jahr gedauert
- das Vorhaben musste schließlich
gut reifen.
Mit Anschubhilfe und praktischen
Tipps von der ortsansässigen Kal-
ligraphin Erika Bruckschen wur-

den die Holztafeln in liebevoller
Handarbeit für das zukünftige
„Ortsschild“ gestaltet. Nachdem
auch der Rahmen aufgefrischt
worden war, wurde das neue Orts-
schild mit einem von der Familie
Kreuder schön bepflanzten Blu-
menkasten vervollständigt und
erfreut nun alle, die das Schild in
Richtung Bonn passieren.

Swisttal-Miel, Myle Anno 1140Swisttal-Miel, Myle Anno 1140Swisttal-Miel, Myle Anno 1140Swisttal-Miel, Myle Anno 1140Swisttal-Miel, Myle Anno 1140

Der Pfarr-Cäcilien-Chor Odendorf
und der Kinderchor Jubilate ge-
stalten gemeinsam ein Advents-
singen in der Pfarrkirche St. Pe-
trus und Paulus Odendorf unter
der Leitung von Benjamin Bos-

bach und Nicole Prinz. Sie dürfen
sich auf besinnliche Adventsmu-
sik zum Zuhören und Mitsingen
freuen. Herzliche Einladung! Der
Eintritt ist frei, um Spenden wird
gebeten.
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Mit Herz und Kreativität
Originelle Grußkarten und Dekorationen zu Weihnachten selbst gestalten
Die Vorweihnachtszeit lässt
kreative Herzen höherschlagen.
Im Dezember machen es sich
viele zu Hause rundum schön

und gemütlich. Die passende
Dekoration sorgt für festliche
Stimmung und rückt Erinnerun-
gen in den Mittelpunkt.

Einfach und schnell kreativ werden: Fotosticker lassen sich auf eineEinfach und schnell kreativ werden: Fotosticker lassen sich auf eineEinfach und schnell kreativ werden: Fotosticker lassen sich auf eineEinfach und schnell kreativ werden: Fotosticker lassen sich auf eineEinfach und schnell kreativ werden: Fotosticker lassen sich auf eine
Holzscheibe kleben und mit einer Schnur an einem TannenstraußHolzscheibe kleben und mit einer Schnur an einem TannenstraußHolzscheibe kleben und mit einer Schnur an einem TannenstraußHolzscheibe kleben und mit einer Schnur an einem TannenstraußHolzscheibe kleben und mit einer Schnur an einem Tannenstrauß
befestigen. Foto: DJD/www.cewe.debefestigen. Foto: DJD/www.cewe.debefestigen. Foto: DJD/www.cewe.debefestigen. Foto: DJD/www.cewe.debefestigen. Foto: DJD/www.cewe.de

Die passende Dekoration weckt Vorfreude auf Weihnachten. Mit deko-Die passende Dekoration weckt Vorfreude auf Weihnachten. Mit deko-Die passende Dekoration weckt Vorfreude auf Weihnachten. Mit deko-Die passende Dekoration weckt Vorfreude auf Weihnachten. Mit deko-Die passende Dekoration weckt Vorfreude auf Weihnachten. Mit deko-
rativen Schleifenbändern lassen sich zum Beispiel Foto-Grußkartenrativen Schleifenbändern lassen sich zum Beispiel Foto-Grußkartenrativen Schleifenbändern lassen sich zum Beispiel Foto-Grußkartenrativen Schleifenbändern lassen sich zum Beispiel Foto-Grußkartenrativen Schleifenbändern lassen sich zum Beispiel Foto-Grußkarten
stilvoll in Szene setzen. Foto: DJD/www.cewe.destilvoll in Szene setzen. Foto: DJD/www.cewe.destilvoll in Szene setzen. Foto: DJD/www.cewe.destilvoll in Szene setzen. Foto: DJD/www.cewe.destilvoll in Szene setzen. Foto: DJD/www.cewe.de

Außerdem werden mit Fleiß und
Geduld viele Karten geschrie-
ben und Präsente gestaltet.
Eigene Fotos sorgen bei der

Weihnachtspost und der Fest-
tags-Deko für eine individuelle
und besonders emotionale
Note.
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Grußkarten mit persönlichenGrußkarten mit persönlichenGrußkarten mit persönlichenGrußkarten mit persönlichenGrußkarten mit persönlichen
FotosFotosFotosFotosFotos
Weihnachten ist die Zeit der lie-
bevollen Worte: Eine persönliche
Karte, versehen mit einem indivi-
duellen Foto und einer berühren-
den Botschaft, signalisiert lieben
Menschen in der Ferne, dass an
sie gedacht wird. Gestalten las-
sen sich diese ganz einfach onli-
ne, etwa unter www.cewe.de.
Wer sich dazu geeignete textli-
che Inspirationen wünscht, findet
hier auch Vorschläge für kurze,
humorvolle oder besinnliche Fest-
tagsgrüße.
Tipp: Wie wäre es mit einem selbst-
gestalteten Weihnachtsanhänger
als Ergänzung? Dazu einfach run-
de Fotosticker auf ein Stück Pap-
pe kleben und mit einem hüb-
schen Band versehen - für eine
besondere Weihnachtsüberra-
schung im Briefkasten.
Einfach einstecken: IndividuelleEinfach einstecken: IndividuelleEinfach einstecken: IndividuelleEinfach einstecken: IndividuelleEinfach einstecken: Individuelle
WeihnachtsgrüßeWeihnachtsgrüßeWeihnachtsgrüßeWeihnachtsgrüßeWeihnachtsgrüße
Kreative Weihnachtspost für
Freunde und Familie gestalten?
Das geht unkompliziert, zum Bei-
spiel als Karte mit Einsteckfoto.
Diese liebevolle Geste begleitet
Freunde und Familie nicht nur
während der Feiertage, das her-
ausnehmbare Lieblingsfoto erin-
nert auch nach Weihnachten an
schöne gemeinsame Momente.
Auf der Fotorückseite versteckt
sich außerdem eine festliche Bot-
schaft für die Liebsten.
Weihnachtsanhänger mit FotoWeihnachtsanhänger mit FotoWeihnachtsanhänger mit FotoWeihnachtsanhänger mit FotoWeihnachtsanhänger mit Foto
Mit individuellen Fotoanhängern
ist ein festlicher Blickfang schnell
gestaltet.
Dazu einfach Herzensmomente als
runde Fotosticker zum Beispiel an
einer der über 4.000 Fotostatio-
nen von Cewe ausdrucken, auf
eine Holzscheibe kleben und mit
einer Schnur an einem Tannen-
strauß oder am Weihnachtsbaum
befestigen - fertig ist der origi-
nelle Eyecatcher.
Adventsdeko als persönliche Ga-Adventsdeko als persönliche Ga-Adventsdeko als persönliche Ga-Adventsdeko als persönliche Ga-Adventsdeko als persönliche Ga-
lerielerielerielerielerie
Hat der Dezember erst einmal
begonnen, trudeln schon die ers-
ten Weihnachtsgrüße ein. Mit de-
korativen Schleifenbändern las-
sen sich Foto-Grußkarten stilvoll
in Szene setzen.
Ganz nebenbei ist somit das Zu-
hause im Handumdrehen auf die
festliche Jahreszeit vorbereitet:
Türen verwandeln sich in eine
Leinwand für die liebste Weih-
nachtspost, indem Grußkarten mit

Klammern an den Bändern befes-
tigt werden. Auch ein Kleiderbü-
gel ist perfekt geeignet, um die

Karten liebevoll zu präsentieren.
Dazu einfach die Grußkarten mit
Bändern und Klammern an dem

Bügel befestigen und mit Tannen-
zweigen oder Schleifen verzieren.
(DJD)

WWWWWeihnachtskarten mit einem herausnehmbaren Lieblingsfoto sorgen auch nach dem Fest noch für Glücksmomente.eihnachtskarten mit einem herausnehmbaren Lieblingsfoto sorgen auch nach dem Fest noch für Glücksmomente.eihnachtskarten mit einem herausnehmbaren Lieblingsfoto sorgen auch nach dem Fest noch für Glücksmomente.eihnachtskarten mit einem herausnehmbaren Lieblingsfoto sorgen auch nach dem Fest noch für Glücksmomente.eihnachtskarten mit einem herausnehmbaren Lieblingsfoto sorgen auch nach dem Fest noch für Glücksmomente.
Foto: DJD/www.cewe.deFoto: DJD/www.cewe.deFoto: DJD/www.cewe.deFoto: DJD/www.cewe.deFoto: DJD/www.cewe.de
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Weihnachts-Ausstellung mit vielen Ideen bei Fuhs
Wer noch etwas Schönes und Außergewöhnliches sucht, ist bei der GartenBaumschule
Fuhs in Gielsdorf genau richtig - Die Weihnachtsausstellung mit Tannenbaumverkauf ist
ab sofort geöffnet

Anzeige

Schon am Eingang laden besondere Exponate zum Besuch der großenSchon am Eingang laden besondere Exponate zum Besuch der großenSchon am Eingang laden besondere Exponate zum Besuch der großenSchon am Eingang laden besondere Exponate zum Besuch der großenSchon am Eingang laden besondere Exponate zum Besuch der großen
Weihnachtsausstellung ein.Weihnachtsausstellung ein.Weihnachtsausstellung ein.Weihnachtsausstellung ein.Weihnachtsausstellung ein.

„Weihnachtsstimmung„Weihnachtsstimmung„Weihnachtsstimmung„Weihnachtsstimmung„Weihnachtsstimmung
bei Fuhs“bei Fuhs“bei Fuhs“bei Fuhs“bei Fuhs“
14. + 15. Dezember (jeweils
10.30-18.00 Uhr)
GartenBaumschule Fuhs
Alfterer Straße 210
53347 Alfter-Gielsdorf
www.gartenbaumschule-
fuhs.de

Ein Traum in Rot: Kugeln, Sterne und viele andere attraktive ArtikelEin Traum in Rot: Kugeln, Sterne und viele andere attraktive ArtikelEin Traum in Rot: Kugeln, Sterne und viele andere attraktive ArtikelEin Traum in Rot: Kugeln, Sterne und viele andere attraktive ArtikelEin Traum in Rot: Kugeln, Sterne und viele andere attraktive Artikel
verzaubern das weihnachtliche Wohnzimmer und die festliche Tafel.verzaubern das weihnachtliche Wohnzimmer und die festliche Tafel.verzaubern das weihnachtliche Wohnzimmer und die festliche Tafel.verzaubern das weihnachtliche Wohnzimmer und die festliche Tafel.verzaubern das weihnachtliche Wohnzimmer und die festliche Tafel.

Wer seinen Weihnachtswunsch-Wer seinen Weihnachtswunsch-Wer seinen Weihnachtswunsch-Wer seinen Weihnachtswunsch-Wer seinen Weihnachtswunsch-
baum sucht, wird bei der großenbaum sucht, wird bei der großenbaum sucht, wird bei der großenbaum sucht, wird bei der großenbaum sucht, wird bei der großen
Auswahl der GartenBaumschuleAuswahl der GartenBaumschuleAuswahl der GartenBaumschuleAuswahl der GartenBaumschuleAuswahl der GartenBaumschule
Fuhs sicherlich fündig.Fuhs sicherlich fündig.Fuhs sicherlich fündig.Fuhs sicherlich fündig.Fuhs sicherlich fündig.

Für eine besinnliche Vorweihnachtszeit und die Festtage bietet dieFür eine besinnliche Vorweihnachtszeit und die Festtage bietet dieFür eine besinnliche Vorweihnachtszeit und die Festtage bietet dieFür eine besinnliche Vorweihnachtszeit und die Festtage bietet dieFür eine besinnliche Vorweihnachtszeit und die Festtage bietet die
GartenBaumschule Dekoartikel in verschiedenen Varianten.GartenBaumschule Dekoartikel in verschiedenen Varianten.GartenBaumschule Dekoartikel in verschiedenen Varianten.GartenBaumschule Dekoartikel in verschiedenen Varianten.GartenBaumschule Dekoartikel in verschiedenen Varianten.

AlfterAlfterAlfterAlfterAlfter-Gielsdorf-Gielsdorf-Gielsdorf-Gielsdorf-Gielsdorf. Alle Jahre wieder
lädt die bekannte GartenBaum-
schule Fuhs zu ihrer Weihnachts-
ausstellung mit vielen kreativen,
außergewöhnlichen und exquisi-
ten Anregungen und Angeboten
ein. Das Traditionsgeschäft hat sich
wieder viel einfallen lassen, da-
mit jeder, der noch auf der Suche
nach einer besonderen Weih-
nachtsdekoration, einem persön-
lichen Geschenk, einem stim-
mungsvollen Adventsgesteck oder
dem passenden Weihnachtsbaum
ist, hier fündig werden kann.
Dabei sind Kreativität, Attraktivi-
tät und Individualität Trumpf.
Kleine Kleine Kleine Kleine Kleine Auszeit in entspannter Auszeit in entspannter Auszeit in entspannter Auszeit in entspannter Auszeit in entspannter At-At-At-At-At-
mosphäremosphäremosphäremosphäremosphäre
In gemütlicher familiärer Atmos-
phäre bieten am 14. und 15. De-
zember wie in den letzten Jahren
12 Marktpartner sowie die Lösch-
gruppen Gielsdorf und Impeko-
ven der Freiwilligen Feuerwehr Alf-
ter ihre speziell für Weihnachten
gestalteten Produkte an und sor-
gen für das leibliche Wohl. „Wir

freuen uns, nun schon zum elften
Mal unsere Mitbürger in Alfter und
Umgebung zu schönen Stunden in
unserer Baumschule einladen zu
dürfen“, blickt Inhaber Michael
Fuhs nach den Erfahrungen der letz-
ten Jahre zuversichtlich dem 3. Ad-
ventswochenende entgegen. „Ge-
rade in den derzeit sicherlich nicht
einfachen Zeiten möchten wir den
Besuchern und Kunden eine kleine
vorweihnachtliche Auszeit bieten
und die Möglichkeit geben, in ent-
spannter und anregender Umge-
bung dem vorweihnachtlichen
Stress für ein paar unterhaltsame
und besinnliche Stunden entfliehen
zu können. Und wir möchten gern
unseren Kunden Danke sagen für
ihre Treue und mit Ihnen ins Ge-
spräch kommen.“
Breitgefächertes Breitgefächertes Breitgefächertes Breitgefächertes Breitgefächertes Angebot attrAngebot attrAngebot attrAngebot attrAngebot attrakti-akti-akti-akti-akti-
ver und individueller Geschenkever und individueller Geschenkever und individueller Geschenkever und individueller Geschenkever und individueller Geschenke
Weihnachtskarten, Schmuck, hand-
genähte Kinderkleidung Duftge-
schenke, weihnachtliche Deko und
vieles mehr laden zum Stöbern und
Kaufen ein. Auf Gourmets warten

leckere Fruchtaufstriche, Honig und
Bienenprodukte sowie Glühwein.
Die Jugendfeuerwehren aus Giels-
dorf und Impekoven sorgen mit „Gu-
tem vom Grill“, Eintopf, frischen
Waffeln, Kaffee, Kakao, Tee und
weiteren Getränken dafür, dass we-
der Hunger noch Durst die gute Stim-
mung trüben können. Eine kusche-
lige Sitzecke lädt zum besinnlichen
Verweilen ein und die Kleinen kön-
nen derweil eine oder mehrere
Runden auf dem Kinderkarussell
drehen.
TTTTTolles Sortiment natürlicher olles Sortiment natürlicher olles Sortiment natürlicher olles Sortiment natürlicher olles Sortiment natürlicher WWWWWeih-eih-eih-eih-eih-
nachtsbäumenachtsbäumenachtsbäumenachtsbäumenachtsbäume
Wer noch den passenden Baum zum
Fest sucht, findet ein breites Sorti-
ment an Fichten, Blau- und Nord-
manntannen, aber auch vielen wei-
teren vor. Wer es außergewöhnli-
cher mag, ist beispielsweise mit ei-
ner serbischen Fichte oder der gut
duftenden Nobilis-Tanne richtig be-
dient. Fuhs hat Bäume von 10 Zen-
timetern bis hin zu 4 Metern im
Angebot. Wer es nachhaltiger mag,
der kann auch im Topf gewachsene
Weihnachtsbäume haben. Natür-
lich bietet Fuhs während des Weih-
nachtsmarktes sein Vollsortiment
an, so dass Gartenfreunde auch mit
passenden Pflanzen und dekorati-
ven Gartenartikeln überrascht wer-
den können. Qualität, Auswahl und
Beratung - dafür steht die Garten-
Baumschule Fuhs.
Qualifizierte Beratung und großeQualifizierte Beratung und großeQualifizierte Beratung und großeQualifizierte Beratung und großeQualifizierte Beratung und große
AngebotsvielfaltAngebotsvielfaltAngebotsvielfaltAngebotsvielfaltAngebotsvielfalt
Das bereits 1903 gegründete Tradi-
tionsunternehmen sorgt mit seinen
26 qualifizierten und kundenorien-
tierten Mitarbeitern dafür, dass ein
Einkauf bei Fuhs zum Erlebnis wird
- und das nicht nur zur Weihnachts-

zeit. Der Familienbetrieb zeich-
net sich neben der besonders qua-
lifizierten Beratung vor allem
durch eine große Sortenvielfalt
aus. Dazu gehören neben Bäu-
men, Obstgehölzen, Ziersträu-
chern und Stauden auch heimi-
sche Wildsträucher und exotische
Raritäten. Ergänzt wird das Ange-
bot durch alles, was Pflanzen
brauchen, um gut zu gedeihen.
Immer nach dem Motto: „Wer ei-
nen Garten hat, lebt schon im
Paradies“.
„Weihnachtsstimmung bei Fuhs -
das ist mehr als ein Versprechen“,
versichert Michael Fuhs. „Kom-
men Sie vorbei und genießen Sie
die einmalige Atmosphäre und die
tollen Angebote unseres Weih-
nachtsmarktes.“ (WDK)
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Lüneburger Heide 
 Hesse Hotel Celle  

Harz 
 CAREA Harz Hotel Allrode  

3 Tage • Halbpension ab €99,p. P.–
Reise-Code: 

cel

3 Tage • Halbpension ab €129,p. P.–
Reise-Code: 

pidi

4 Tage • All Inclusive ab €139,p. P.–
Reise-Code: 

allr

4 Tage • Halbpension ab €269,p. P.–
Reise-Code: 

sphe

Beispiel DZ Haus 1

Für Sie inklusive: 
 3 / 5 / 7 Übernachtungen All Inclusive
Nutzung von Hallenbad, Sauna und
Minigolfanlage (lt. Aushang)
WLAN Hotelparkplatz (nach Verfügb.)

Termine & Preise in € / P. im DZ Haus 1 / DZ Superior 

Saison
Anreise täglich

Nächte
Unterbr. 3 5 7

11.01. - 26.01.25,
08.11. - 21.11.25

DZ Haus 1 139 219 299
DZ Superior 169 269 369

26.11. - 13.12.24 
DZ Haus 1 169 279 389

DZ Superior 199 329 459
06.01. - 10.01.25,  
27.01. - 14.03.25,
22.11. - 17.12.25

DZ Haus 1 179 289 399

DZ Superior 209 339 469
02.01. - 05.01.25,  
01.11. - 07.11.25,
15.03. - 27.06.25

DZ Haus 1 199 319 439

DZ Superior 229 369 509

28.06. - 31.10.25
DZ Haus 1 209 345 479

DZ Superior 239 395 549
EZ-Zuschlag: 10 €/Nacht 
Kurtaxe: ca. 2 – 3 € pro Person/Nacht (saisonal)

Mosel

Lüneburger Heide

Celle

Für Sie inklusive: 
2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen Halbpension
 Wellnessbereich mit Hallenbad, 
Saunen, Ruhezone, Tee und Wasser
WLAN Hotelparkplatz (nach Verfügb.)

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison
Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

01.12. - 17.12.24,
06.01. - 31.01.25,
01.12. - 17.12.25

129 189 309 429

01.02. - 10.04.25,
01.11. - 30.11.25 159 239 389 529

11.04. - 31.10.25 179 269 439 599
Preise ggf. zzgl. Terminzuschlag. EZZ: 40 €/Nacht

Beispiel Doppelzimmer

Mosel 
 Hotel Pistono in Dieblich  

Für Sie inklusive: 
 3 / 5 / 7 Übernachtungen Halbpension
 Wellnessbereich mit Hallenbad und 
Saunen Leihbademantel
WLAN Hotelparkplatz (nach Verfügb.)

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison
Anreise SO – DI, 

DO + FR
SO, 

DI – FR SO – FR

Nächte 3 5 7
26.11. - 17.12.24, 
01.03. - 30.04.25,
01.06. - 31.07.25, 
01.11. - 18.12.25

269 439 609

01.05. - 31.05.25 299 479 659

03.01. - 28.02.25, 
01.08. - 31.10.25 309 509 709

Preise ggf. zzgl. Wochenend-/Terminzuschlag. 
Einzelzimmerzuschlag: 50 €/Nacht
Kurtaxe: ca. 3 € pro Person/Nacht Beispiel Doppelzimmer

Sauerland 
 Sporthotel Zum Hohen Eimberg in Willingen  

Für Sie inklusive: 
2 / 3 / 5 Übernachtungen Halbpension
1 Flasche Wasser pro Zimmer
Busfahren im Landkreis Celle
WLAN Informationen über die Region

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison
Anreise täglich
Nächte 2 3 5

26.11. - 30.11.24 99 139 229
02.01. - 31.01.25, 
01.11. - 30.11.25 111 149 239

01.02. - 31.03.25, 
01.10. - 31.10.25 129 169 259

01.12. - 20.12.24 129 189 289
01.04. - 30.09.25, 
01.12. - 19.12.25 139 189 289

Einzelzimmerzuschlag: 30 €/Nacht

Beispiel Doppelzimmer

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reise-
bestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen. Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Exklusive Hotel-Angebote – jetzt buchen! Weitere Eigenanreisen
fi nden Sie hier:

Beratung & Buchung unter 0261- 29 35 19 89 Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Online buchen auf und in Ihrem Reisebüro
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Anzeige

9. Kölner Weihnachtscircus -
das kulturelle Highlight in Köln bis zum 05.01.2025
Ein so hochkarätiges Programm
gab es noch nie im Kölner Weih-
nachtscircus - ausgezeichnete Ar-
tisten (im wahrsten Sinne des
Wortes - denn hier treten 60
international preisgekrönte
Künstler auf!), bezaubernde
Kostüme und auf die Darbietun-
gen abgestimmte Musik - der
Kölner Weihnachtscircus über-
trifft sich wieder einmal selbst.
Die Produzenten Katja und Ilja
Smitt - seit 30 Jahren im Zirkus-
geschäft tätig, haben ein klares
Konzept, das die Besucher in
eine Welt voller Magie eintau-
chen lässt.
Alles wird miteinander verbun-
den und so ergibt sich eine Show
der Spitzenklasse und Kultur
wird erlebbar.
Top-Acts aus insgesamt 26 Na-
tionen schaffen ein unvergleich-
liches Ambiente im Palastzelt an
der Zoobrücke in Köln und sor-

gen für glückliche Gesichter.
Einer der gefragtesten Künstler
derzeit ist der französische Illusio-
nist Vincent Vignaud, er kehrt die-
sen Winter zum Kölner Weihnachts-
circus zurück, um das Publikum
erneut zu verzaubern. Er lässt Men-
schen schweben und zeigt weitere
spektakuläre Illusionen.
Kreativdirektorin Katja Smitt reist
jedes Jahr um die Welt, um außer-
gewöhnliche Talente zu finden.
Dank der langjährigen Beziehung
zur Chinesischen Nationalen Zir-
kusorganisation ist es ihr gelun-
gen, eine beeindruckende Auswahl
an Künstlern nach Köln zu holen:
„China ist weltweit bekannt für
das höchste Niveau in Akrobatik
und Körperkunst“, erklärt Smitt.
„Aus Shenyang kommen die welt-
berühmten Hoop-Diver in unse-
ren Weihnachtscircus, eine Trup-
pe, die für ihre Geschwindigkeit,
Präzision und Kühnheit bekannt

ist. Ihre Choreografien kombinie-
ren Tradition mit modernen Tech-
niken und sorgen so für ein uni-
versell mitreißendes Erlebnis.“
Auch die Liaocheng Acrobatic
Group hat unzählige internatio-
nale Preise gewonnen und wird
nach Köln beim Zirkusfestival von
Monte Carlo auftreten. Die Tai An

Acrobatic Diabolo Troupe besteht
aus einem Team graziöser Akro-
batinnen, die das Diabolo-Spiel
auf ein in Europa noch nie gese-
henes Niveau heben.
Eine weitere Besonderheit wird
es (leider) geben - die legendä-
ren „Fumagalli“-Clowns werden
Ihre Weltkarriere beenden und
haben sich bewusst den Kölner
Weihnachtscircus ausgesucht,
um sich von ihrem Publikum zu
verabschieden.
Glücklicherweise konnte Produ-
zent Ilja Smitt eine Verlänge-
rung der Spielzeit bis zum
05.01.2025 erreichen - somit
wird es noch mehr als 10 Shows
mehr geben, als ursprünglich
geplant. Informieren Sie sich auf
der Website www.koelner-
weihnachtscircus.de und buchen
Sie noch heute Ihre Plätze, nut-
zen Sie die einzigartige Gele-
genheit, Zirkusgeschichte zu er-
leben. Sichern Sie sich jetzt Ihre
Tickets auf koelner-
weihnachtscircus.de und reser-
vieren Sie sich die besten Plätze.
Das Team des Kölner Weih-
nachtscircus freut sich darauf,
auch Sie in Weihnachtliche Stim-
mung zu versetzen. (rm)

Die Kinder haben Spaß,
die Großen noch mehr, vor allem wenn alles passt
Anlässlich der Heimerzheimer
Großkirmes vom 13. bis 15. Sep-
tember feierte der Junggesellen-

verein Fidelitas Heimerzheim er-
folgreich sein traditionelles Jung-
gesellenfest. Da in Heimerzheim

leider keine Kirmes-Schausteller
mehr anzutreffen sind, hat die Gro-Gro-Gro-Gro-Gro-
ße Heimerzheimer Karnevalsgesls-ße Heimerzheimer Karnevalsgesls-ße Heimerzheimer Karnevalsgesls-ße Heimerzheimer Karnevalsgesls-ße Heimerzheimer Karnevalsgesls-

schaftschaftschaftschaftschaft (GroHeiKa) über mögliche
Alternativen nachgedacht. Schnell
war die Idee einer Kinderkirmes
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Kölner  Weihnacht sCircu s99..9.Kölner  Weihnacht sCircu s

Gemeinsam lachen, staunen & geniessen
  Hotline

0221
2801  PALASTZELT A/D ZOOBRÜCKEPALASTZELT A/D ZOOBRÜCKE  

VomVom 29.11.  29.11. bisbis 31.12. 31.12.20242024
EINMALIGE VERLÄNGERUNG BIS

5. JANUAR ’25

geboren. Bei den Überlegungen
war es den Ideengebern immer
wichtig, dass die Kinder im Rah-
men des Kirmeswochenende
zumindest an einem Tag im Vor-
dergrund stehen. So hat sich der
Vorstand der GroHeiKa überlegt,
in Zusammenarbeit mit den sechs
ortsansässigen Kindergärten die
1. Kinderkirmes auf die Beine zu
stellen. Am 15. September war es
dann so weit und die Kinder ha-
ben auf der Klosterwiese im Zen-
trum von Heimerzheim ein reich-
haltiges Angebot an Kinderspie-
len, ein Kettenkarussell, Kinder-
schminken, Mitsingaktionen, eine
Pfeilwurfbude, diverse Snackan-
gebote und Kindergetränken vor-
gefunden. Jung und Alt konnten in
klassischen Disziplinen wie beim
Pflaumenkern-Weitspucken, beim
Schokokuss-Wettessen, beim Sack-
hüpfen oder beim Entenangeln ihre
entsprechenden Fähigkeiten und
Fertigkeiten unter Beweis stellen.
An dem gesamten Festwochenen-
de meinte es die Großwetterlage
mit den Veranstaltern, den Besu-

cherinnen und Besuchern gut. Der
Besucherandrang auf der Kinder-
kirmes war durchweg überwältigend
und verlangt nach Wiederholung.
Den Verantwortlichen der GroHeiKa
war es von Anfang an wichtig, dass
etwaige Geldüberschüsse den mit-
wirkenden Kindergärten zugute-
kommen. So haben sich am 8. No-
vember das Präsidium der GroHeiKa

und die einzelnen Kindergartenlei-
tungen in den Räumlichkeiten des
ev. Familienzentrums zur Scheck-
übergabe getroffen. Manfred Lütz,
Präsident der GroHeiKa, konnte
jedem der sechs Kindergarten
einen Betrag in Höhe von 300
Euro per Scheck übergeben.
Manfred Lütz nutze das Zusam-
mentreffen, um sich im Namen

der GroHeiKa bei allen Beteilig-
ten für die gute Zusammenarbeit
anlässlich der diesjährigen Kin-
derkirmes zu bedanken. Ab-
schließend sagte Lütz, dass die
GroHeiKa Stolz darauf ist, dass
die 1. Heimerzheimer Kinderkir-
mes ein solcher Erfolg war und
dass man somit die Kitas mit dem
Geldbetrag unterstützen kann.
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Die Tafel Swisttal
bitte um Spenden

Gottesdienstordnung für den Seelsorgebereich Swisttal
Samstag, 7. DezemberSamstag, 7. DezemberSamstag, 7. DezemberSamstag, 7. DezemberSamstag, 7. Dezember
15 Uhr - Od, Rosenkranz
15 Uhr - Bu, Beichte
15.30 Uhr - Od, Beichte u. Anbe-
tung des Allerheiligsten
17 Uhr - Oll, VAM
17 Uhr - Bu, VAM
18 Uhr - Hei, Beichte
18.30 Uhr - Mie, VAM
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 8. 8. 8. 8. 8. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,, 2. Ad-
ventssonntag
8.30 Uhr - Dü, Hl. Messe
9 Uhr - Str, Hl. Messe
9.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
10 Uhr - Od, Hl. Messe
10.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
11 Uhr - Mo, Hl. Messe (Patronat)
12 Uhr - Bu, Taufe
17 Uhr - Od, Adventssingen (Pfarr-
Cäcilien-Chor und Kinderchor Ju-
bilate)
Dienstag, 10. DezemberDienstag, 10. DezemberDienstag, 10. DezemberDienstag, 10. DezemberDienstag, 10. Dezember
7.55 Uhr - Od, Rosenkranz
8.30 Uhr - Od, Hl. Messe (Rorate)
9 Uhr - Mo, Hl. Messe (Rorate)
19 Uhr - Str, Hl. Messe (Rorate)
Mittwoch, 11. DezemberMittwoch, 11. DezemberMittwoch, 11. DezemberMittwoch, 11. DezemberMittwoch, 11. Dezember
9 Uhr - Bu, Rosenkranzgebet
18.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
18.30 Uhr - Lu, Hl. Messe (Rorate)
Donnerstag, 12. DezemberDonnerstag, 12. DezemberDonnerstag, 12. DezemberDonnerstag, 12. DezemberDonnerstag, 12. Dezember
18 Uhr - Oll, Hl. Messe (Rorate)
Freitag, 13. DezemberFreitag, 13. DezemberFreitag, 13. DezemberFreitag, 13. DezemberFreitag, 13. Dezember
9 Uhr - Bu, Hl. Messe (Rorate)
14.30 Uhr - Bu, ökum. Andacht
zum Beginn der Adventsfeier der
Senioren (Pfarrheim)
17.25 Uhr - Od, Rosenkranz

18 Uhr - Od, Hl. Messe (Rorate)
Samstag, 14. DezemberSamstag, 14. DezemberSamstag, 14. DezemberSamstag, 14. DezemberSamstag, 14. Dezember
15 Uhr - Od, Rosenkranz
15 Uhr - Bu, Beichte
15.30 Uhr - Od, Beichte u. Anbe-
tung des Allerheiligsten
17 Uhr - Mo, VAM
17 Uhr - Oll, VAM
18 Uhr - Hei, Beichte
18.30 Uhr - Mie, VAM
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 15. 15. 15. 15. 15. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,,
3. Adventssonntag
8.30 Uhr - Dü, Hl. Messe
9 Uhr - Str, Hl. Messe
9.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
10 Uhr - Od, Hl. Messe
10.30 Uhr - Hei, Familienmesse
11 Uhr - Bu, Hl. Messe
17 Uhr - Od, besinnliche Atem-
pause (kfd) - kleine Kirche
17 Uhr - Bu, Adventskonzert Ver-
söhnungschor
18 Uhr - Mo, Jugendmesse
Dienstag, 17. DezemberDienstag, 17. DezemberDienstag, 17. DezemberDienstag, 17. DezemberDienstag, 17. Dezember
7.55 Uhr - Od, Rosenkranz
8.30 Uhr - Od, Hl. Messe
9 Uhr - Mo, Hl. Messe
19 Uhr - Str, Hl. Messe
Mittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. Dezember
9 Uhr - Bu, Rosenkranzgebet
10.15 Uhr - Hei, Schulgottesdienst
für alle Schuljahre
15 Uhr - Od, Probe Krippenspiel
18.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
18.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
Donnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. Dezember
17 Uhr - Oll, Hl. Messe
18 Uhr - Hei, Ökum. Aussendungs-

feier „Licht aus Bethlehem“
(Leuchtender Adventskalender)
19 Uhr - Od, Taizé-Andacht mit
Ausgabe des Friedenslichtes (Diet-
rich Bonhoeffer Haus)
Freitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. Dezember
9 Uhr - Bu, Hl. Messe
10 Uhr - Bu, Adventsgottesdienst
der Grundschule
16 Uhr - Hei, Adventssingen „Auf
dem Weg zur Krippe“ anschl. Bei-
sammensein
17.25 Uhr - Od, Rosenkranz
18 Uhr - Od, Hl. Messe
Samstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. Dezember
15 Uhr - Hei, Singspiel „Weih-
nachtsmesse“
15 Uhr - Od, Rosenkranz
15 Uhr - Bu, Beichte
15.30 Uhr - Od, Beichte u. Anbe-
tung des Allerheiligsten
17 Uhr - Mo, VAM

17 Uhr - Oll, VAM
18 Uhr - Hei, Beichte
18.30 Uhr - Mie, VAM
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 22. 22. 22. 22. 22. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,,
4. Adventssonntag
8.30 Uhr - Dü, Hl. Messe
9 Uhr - Str, Hl. Messe
9.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
10 Uhr - Od, Hl. Messe
10.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
11 Uhr - Bu, Hl. Messe
15 Uhr - Od, Singspiel „Weih-
nachtsmesse“
Bu = St. Katharina, Dü = Kapelle
St. Katharina, Dünstekoven, Hei
= St. Kunibert, Lu = St. Petrus
und Paulus, Ludendorf, Mie = St.
Georg, Mo = St. Nikolaus, Möm
= Kapelle St. Maria v. d. Immer-
währenden Hilfe, Od = St. Petrus
und Paulus, Oll = St. Martinus,
Str = St. Antonius

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger.
Es ist kaum noch zu übersehen,
dass das Weihnachtsfest naht.
Daher hätte das Tafelteam der
Tafel Swisttal eine Bitte:
Um unseren Kunden auch ein schö-
nes Weihnachtsfest bieten zu kön-
nen, würden wir uns über ihre
Spenden in Form von Lebensmit-Spenden in Form von Lebensmit-Spenden in Form von Lebensmit-Spenden in Form von Lebensmit-Spenden in Form von Lebensmit-
telpäckchentelpäckchentelpäckchentelpäckchentelpäckchen sehr freuen.
Es sollten eingepackte - keine- keine- keine- keine- keine
offenen -offenen -offenen -offenen -offenen - haltbare Lebensmittel
sein, wie:
Konserven, Zucker, Mehl, Salz,
Nudeln, Tee, Kaffee, Kekse und

Süßes usw.
Das sind Lebensmittel, die wir im
laufenden Jahr sehr selten bekom-
men.
Die Päckchen können am Don-
nerstag, 12. Dezember, von 14 bis
16 und am Samstag, 14. Dezem-
ber, von 10 bis 13 Uhr in unserer
Tafel, Breniger Str. 5 in Heimerz-
heim abgegeben werden.

Allen Spendern wünschen wir
schon jetzt ein gesegnetes und
friedvolles Weihnachtsfest und
bedanken uns für ihre Hilfe.
Der Vorstand und das Tafelteam
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Neues Medikament bei Demenz
Die europäische Arzneimittelbehörde EMA (European Medicines Agency) 
hat mit Ihrem Schreiben vom 14.11.2024 die Substanz Lecanemab (Le-
qembi) nach einer erneuten Bewertung für die Behandlung der Alzheimer 
Erkrankung im Stadium der milden kognitiven Einschränkung (MCI = Mini-
mal Cognitive Impairment) und der sehr frühen Demenz zur Vermarktung 
zugelassen. Die Behörde hat damit eine frühere Entscheidung aus dem Juli 
2024 aufgehoben, in der ein ungünstiges Nutzen/Risiko- Verhältnis festge-
stellt wurde. Der Grund ist, dass inzwischen Langzeitdaten vorliegen, die 
zeigen, dass der Antikörper Lecanemab (Leqembi) die Eiweißablagerung 
von Amyloid beta im Gehirn in Form der sogenannten Plaques verzögert 
und damit einen positiven Effekt auf den Verlauf einer Demenz vom Alz-
heimertyp haben kann. Voraussetzung dafür ist eine frühe Diagnose der 
Erkrankung.
Demenz vom Alzheimertyp ist eine unumkehrbare und fortschreitende 
Erkrankung des Gehirns, die zunächst das Gedächtnis, später auch das 
Verhalten negativ beeinflusst. Mit dem neu entwickelten Medikament, 
das bereits in den USA zugelassen ist, gelingt es erstmalig, diesen Prozess 
positiv zu beeinflussen. Eine Heilung kann nach bisherigem Kenntnisstand 
jedoch nicht erreicht werden. Die Substanz wird als Infusion alle 14 Tage 
verabreicht. 
Es ist anzunehmen, dass die Substanz in ca. 3 Monaten in Deutschland ver-
fügbar sein wird.

Sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie oder Menschen in ihrer Umgebung 
Gedächtnisstörungen entwickeln, bieten wir Ihnen eine Abklärung dieses 
neurologischen Ausfalls an und beraten Sie bezüglich einer möglichen 
Therapie.

Ihre private Praxis und Klinik 
für Neurologie

am Bonner Bogen

Weihnachtsbaumansingen in Heimerzheim
Wo Kinderaugen mit dem Weihnachtsbaum um die Wette strahlen

Der Baum schmückt jetzt den Gottfried-Velten-Platz für die kommendenDer Baum schmückt jetzt den Gottfried-Velten-Platz für die kommendenDer Baum schmückt jetzt den Gottfried-Velten-Platz für die kommendenDer Baum schmückt jetzt den Gottfried-Velten-Platz für die kommendenDer Baum schmückt jetzt den Gottfried-Velten-Platz für die kommenden
vier Wochen.vier Wochen.vier Wochen.vier Wochen.vier Wochen.

Pünktlich zum ersten Adventswo-
chenende war es in Heimerzheim
wieder so weit. Der Männerverein
hatte zum Aufstellen des Weih-
nachtsbaumes am Gottfried-Velten-
Platz geladen. Trotz der durchaus

niedrigen Außentemperaturen lie-
ßen es sich viele Dorfbewohner nicht
nehmen, das Weihnachtsbauman-
singen zu besuchen. Auch in die-
sem Jahr wurde das Aufstellen des
weihnachtlich geschmückten Bau-

mes von einem kleinen musikali-
schen Rahmenprogramm begleitet.
Schülerinnen und Schüler der
Grundschule in Heimerzheim san-
gen unter musikalischer Begleitung
weihnachtliche Lieder. Ihre Beloh-
nung in Form von großen Schokola-

Die Grundschüler aus Heimerzheim gestalteten das musikalischeDie Grundschüler aus Heimerzheim gestalteten das musikalischeDie Grundschüler aus Heimerzheim gestalteten das musikalischeDie Grundschüler aus Heimerzheim gestalteten das musikalischeDie Grundschüler aus Heimerzheim gestalteten das musikalische
Begleitprogramm.Begleitprogramm.Begleitprogramm.Begleitprogramm.Begleitprogramm.

dennikoläusen durften sie sich dann
direkt im Anschluss abholen. Viele
der Gäste blieben auch nach dem
offiziellen Teil des Ansingens gerne
noch etwas länger und ließen den
Abend bei Glühwein und Bratwurst
ausklingen (svs).
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Swisttaler Bildhauer Reinhard Puch

Ausstellungseröffnung im Stadt-Ausstellungseröffnung im Stadt-Ausstellungseröffnung im Stadt-Ausstellungseröffnung im Stadt-Ausstellungseröffnung im Stadt-
museum Siegburgmuseum Siegburgmuseum Siegburgmuseum Siegburgmuseum Siegburg

Der Swisttaler Bildhauer Reinhard
Puch gehört zu den profiliertes-
ten Stahlbildhauern Deutsch-
lands. Seine Kunst geht von ei-
nem klaren Konzept aus, das die
Stahlplatte als Ausgangsmaterial
für jedes seiner Werke bestimmt.
Seine Großwerke finden wir u. a.
außer im Großraum  Köln-Bonn in
Papenburg, München, Gnadental
und Dillingen. Der Weg von Rein-
hard Puch führte von Hörstel in
Westfalen, wo er 1947 das Licht
der Welt erblickte, über Godes-
berg nach Swisttal-Hohn, wo sei-
ne Eltern sich den Traum eines
Eigenheims realisierten. Puch hat,
wie man so sagt, seine Fähigkei-
ten von der Picke auf gelernt.
Schiffsbauausbildung und Studi-
um waren für ihn das Handwerk-

zeug für die spätere Arbeit mit
dem Werkstoff Stahl. Nun steuer-
te er sein persönliches Boot in
die Kunstszene.
Für sein Bildhauerstudium an der
Werkkunstschule Köln zog er für
einige Jahre nach Bonn und nach-
dem er 1973 die Möglichkeit be-
kam, bei Prof. J. Avramidis in der
Meisterklasse für Bildhauer-Küns-
te in Wien zu studieren, hatte er
seine optimale Ausbildung er-
reicht. Nun brauchte er eine Werk-
statt, denn in einer Etagenwoh-
nung lässt sich sein Berufsziel
nicht umsetzen. Dies wurde ihm
in Swisttal Ollheim ermöglicht. Ein
kleines Haus mit Werkstatt, das
war fürs erste die optimale Vor-
aussetzung.
Als Künstler hat man kein regel-
mäßiges Einkommen und alle
Materialien haben auch ihren
Preis. Um die laufenden Kosten
abzudecken, wurde Puch immer
gerne als Mitglied im Team der
Heimerzheimer Schmiede Blu-
mental begrüßt.
Bei seinen Werken stand anfangs
das Thema Flügel im Mittelpunkt.
Später hat er die dicken Stahl-
platten zu Buchstaben, Worten
und Zahlen gebogen, geschnitten
und verformt, ohne sie figürlich
erscheinen zu lassen. Nach 20 Jah-
re Ollheim fand Reinhard Puch,
gedrängt durch eine familiäre Ver-
änderung und dringendem Platz-
bedarf zur Jahrtausendwende,
eine ideale Arbeitsbedingung in
Glees oberhalb von Maria Laach.
Der Umbau einer alten Industrie-
halle bot ihm nun die Möglich-
keit, unter einem Dach großzügig

zu wohnen und zu arbeiten. Auf
dem großen Grundstück hat er
einen Skulpturenpark errichtet.
Als Dozent an der Kunstakade-
mie Heimbach vermittelt er den
Studenten in unterschiedlichen
Kursen die notwendigen Techni-
ken. Dabei ist die Planung und
Umsetzung von der Figürlichkeit
bis zur Abstraktion möglich. Die
Fachwelt hat Puchs Werke immer
wieder ausgezeichnet. So erhielt
er u. a. Förder- und Kunstpreise
von Berlin, Bonn, Mainz, Dillin-
gen, Brühl, Euskirchen und dem
Rhein-Sieg-Kreis.
Seine Zeit in der Dillinger Eisen-
hütte Saarland ermöglichten ihm
große Stahlskulpturen zu reali-
sieren.
Bis zum 19. Januar 2025 erfreut
sich das Stadtmuseum Siegburg,
Skulpturen und Zeichnungen von
Reinhard Puch in einer Sonder-
ausstellung zu präsentieren.
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Tag des Ehrenamts
Ist es eine Ehre, ein Amt zu ha-
ben? Meine Kraft und Zeit für an-
dere einzusetzen? Meine klare
Antwort: Ja!
Das Ehrenamt gehört seit meiner
Jugendzeit zu meinem Leben. Als
Jugendliche bin ich der KJG bei-
getreten. Es war eine prägende
Zeit, die Einfluss auf mein ganzes
Leben hatte. Gemeinschaft zu er-
leben und mitzugestalten lässt
gerade junge Menschen reifen. In
einer Gruppe verantwortlich ge-
stalten und organisieren stärkt
das Selbstbewusstsein und bringt
ein großes Glücksgefühl.
Aus der Jugendarbeit herausgewach-

sen ergaben sich neue Aufgaben in
der Pfarrgemeinde und der Zivilge-
meinde. Überall werden Ideen und
zupackende Hände gebraucht.
Mein Einsatz in verschiedenen
Bereichen hat mir viel Freude ge-
macht und viel Dank und Freude
zurück gegeben.
Jetzt bin ich im Ortsausschuss tätig.
Unter dessen Dach sind alle Ortsver-
eine vertreten. Dadurch ergibt sich
ein Angebot für Alt und Jung. So hat
sich mein Kreis geschlossen. Und
mein Fazit: Ehrenamt macht Spaß,
schafft Kontakte, gibt Zufriedenheit
und Freude zurück.
Ursula Arens, Heimerzheim
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37. Morenhovener Lupe geht an Murzarella
Wäre sie vor zwei Jahren bei den
35. Morenhovener Kabarett-Ta-
gen nicht schon mit einem Rie-
senerfolg im Kreaforum aufgetre-
ten, würde man sich unter den
Morenhovener Kabarettfans über
die diesjährige Preisträgerin
vielleicht wundern. Aber sie wur-
de vor zwei Jahren mit Beifall über-
schüttet und mit Standing Ovati-
ons von der Bühne verabschiedet,
so dass sich dieses Jahr niemand
der damals Anwesenden über ihre
Nominierung zur Preisträgerin
gewundert hat. Murzarella ist
schließlich eine brillante Baured-
nerin und vor allem - und das wohl
weltweit - die einzige Bauchsän-
gerin. Als sie im Kreaforum mit
ihren Puppen im Scheinwerferlicht
erschien, war die Schau perfekt.
Es war nur folgerichtig, dass Mur-
zarelle, die eigentlich Sabine Mur-
za heißt, die 37. Morenhovener
Lupe in Empfang nehmen konnte.
Dass sie eine großartige Sängerin
ist, hatte Sabine Murza bereits
bei ihren Engagements in ver-
schiedenen Musicals wir Hair, Evi-

ta, Linie 1, Der kleine Horrorla-
den, Jesus Christ Superstar oder
The Rocky Horror Show auf ver-
schiedenen Bühnen zwischen Gel-
senkirchen und Baden-Baden be-
wiesen. Sie ist außerdem Spre-
cherin bei Arte und unterrichtet
Gesang. Zum Bauchreden und
Bauchsingen kam sie durch ihre
Liebe zu Puppen und plüschigem
Getier. Immer wenn sie eine Pup-
pe in die Hand nahm, fing diese
plötzlich an zu reden. Durch ihre
jahrelange Erfahrung als Sänge-
rin in verschiedenen Genres
bringt sie ihre Puppen mit unter-
schiedlichen Stimmen auf eine
einmalige Art und Weise zum Sin-
gen und Sprechen.
Was sie da auf die Bühne bringt,
und wie sie es macht, war für die
Morenhovener Jury ein überzeu-
gendes Argument, um ihr den
Morenhovener Preis anzutragen.
Klaus Grewe, Vorsitzender der
Kreativitätsschule Morenhoven
e. V., fasste es in seiner Laudatio
so zusammen: „Die wichtigste
Voraussetzung für die Verleihung

der Morenhovener Lupe ist der
Umgang mit Sprache - und wer
könnte die Art des Sprechens und
Singens, die Murzarella hier vor-
getragen hat, noch toppen. In die
Gestalten ihrer Puppen hinein-
zuschlüpfen und sie durch Spra-
che und Gesang zum Leben zu
erwecken, gelingt ihr einfach un-
übertrefflich. Und das Unglaubli-
che daran ist, dass selbst die Be-
sucher in der ersten Reihe unse-
res Theaters nicht ausmachen
können, wer da nun eigentlich
etwas von sich gibt. Murzarella
oder die Puppen? Das ist Um-
gang mit Sprache in höchster
Vollendung, und damit hat sie
sich die Lupe mehr als verdient.“
Murzarellas Puppen und deren
Vorträge könnten unterschiedli-
cher nicht sein: Die bodenstän-
dige Kanalratte Kalle, der freche
Kakadu Dudu und die kapriziöse
Diva Frau Adelheid begnügen sich
nicht nur damit, an der Seite von
Murzarella zu singen - sie wol-
len mehr und träumen von den
großen Bühnen der Welt. Und
dann ist da noch die neue Prak-
tikantin Leonie, auch sie hat ihre
Stimmbänder schon geölt. Doch
auch Murzarellas Welt ist die
Bühne und so gibt die unglaub-
lich vielseitige Profisängerin or-
dentlich Gas als Rockröhre, Pop-
diva und Chansonette.
Ihre Puppen treiben sie zwar an
den Rand des Wahnsinns, doch

sie lässt sich ihre Show nicht steh-
len. Und spätestens, wenn dann
alle Stars zusammen ein Lied sin-
gen, ob gefiedert, mit Schalke-
Schal und angeknabbertem Ohr
oder in Abendrobe - dann haben
sich alle wieder lieb. Und erst
recht das Publikum, dessen Her-
zen von den Puppen im Sturm
erobert wurden.
Die Morenhovener Lupe ist
immerhin der drittälteste Klein-
kunstpreis in Deutschland! Was
mit Konrad Beikircher im Jahre
1988 begann, hat mit Murzarella
einen würdigen Anschluss gefun-
den. Unter den Preisträgern der
Jahre dazwischen finden sich fast
alle, die im deutschen Kabarett
große Namen haben. Von Hanns
Dieter Hüsch über Gerhard Polt,
Dieter Nuhr, Jürgen Becker und
Emil bis Helmut Schleich und
Wilfried Schmickler waren die
ganz Großen auf Morenhovens
kleiner Bühne. Da der Preis aber
eine Auszeichnung für glanzvol-
len Umgang mit Sprache ist, sind
auch Persönlichkeiten wie Erika
Fuchs für Ihre großartigen Donald
Duck-Übersetzungen oder Gregor
Gysi für seine kraftvollen, aber
nie verletzenden Reden im Deut-
schen Bundestag unter den Preis-
trägern vertreten.
Dieses Jahr also Murzarella, und
das Publikum feierte sie mit
nicht endendwollenden Standing
Ovations. KG
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Richtiges Verhalten nach einem Crash
Alle wichtigen Infos und eine Neuerung

Im vergangenen Jahr hat die Poli-
zei in Deutschland nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes
rund 2,3 Millionen Unfälle aufge-
nommen, drei Prozent mehr als
im Jahr zuvor. Die Zahl der Unfäl-
le, bei denen Menschen verletzt
oder getötet wurden, ging dage-
gen um etwa zwei Prozent auf
rund 258.000 zurück. 2.569 Men-
schen kamen im Straßenverkehr
ums Leben - der niedrigste Wert
seit Beginn der Statistik vor mehr
als 60 Jahren. Doch wie verhält
man sich richtig, wenn man in ei-
nen Crash verwickelt wird?
Niemals unerlaubt entfernenNiemals unerlaubt entfernenNiemals unerlaubt entfernenNiemals unerlaubt entfernenNiemals unerlaubt entfernen
„Auch wenn es schwerfällt: Das
Wichtigste in einer solchen Stress-
situation ist es, einen kühlen Kopf
zu bewahren und nach bestem
Gewissen richtig zu handeln“, er-
klärt Thiess Johannssen von den
Itzehoer Versicherungen. Obers-
tes Gebot sei, dass man sich nie
unerlaubt von einem Unfallort
entfernen dürfe - auch nicht bei
der kleinsten Delle beim Auspar-
ken. Der Zettel an der Windschutz-
scheibe des beschädigten Fahr-
zeugs reicht nicht aus. Abhängig
von äußeren Umständen wie Ta-
geszeit, Ort und Schwere des Un-
falls sollte der Verursacher
mindestens 30 Minuten am Un-
fallort warten. „Kommt niemand,
darf er weiterfahren, nachdem er
den Unfall der nächsten Polizei-
dienststelle gemeldet hat“, so

Johannssen.
Richtig handeln bei Unfall mitRichtig handeln bei Unfall mitRichtig handeln bei Unfall mitRichtig handeln bei Unfall mitRichtig handeln bei Unfall mit
VerletztenVerletztenVerletztenVerletztenVerletzten
Bei jedem Unfall mit Verletzten
muss sofort der Rettungsdienst
unter 112 verständigt werden.
„Zum Schutz aller Beteiligten ist
die Unfallstelle ordnungsgemäß
abzusichern, die eigene Sicher-
heit darf dabei nicht vernachläs-
sigt werden“, erläutert Thiess Jo-
hannssen. Heißt: Warnblinkanla-
ge einschalten, Warnweste über-
ziehen und unter Beachtung des
fließenden Verkehrs das Warn-
dreieck in einer Entfernung von
mindestens 100 Metern aufstel-
len. Verletzte sollten in jedem Fall
angesprochen und gegebenenfalls
nach lebensrettenden Sofortmaß-
nahmen in die stabile Seitenlage
gebracht werden. „Wer nicht hilft,
macht sich bei einem Unfall straf-
bar“, warnt Johannssen. Zur Hil-
feleistung gehöre auch, den er-
wähnten Notruf abzusetzen: An-
gaben zu beteiligten Personen,
Unfallort und -hergang helfen der
Rettungsleitstelle, die Situation
richtig einzuschätzen.
Verbandskasten muss Mund-Na-Verbandskasten muss Mund-Na-Verbandskasten muss Mund-Na-Verbandskasten muss Mund-Na-Verbandskasten muss Mund-Na-
sen-Schutz enthaltensen-Schutz enthaltensen-Schutz enthaltensen-Schutz enthaltensen-Schutz enthalten
Was Autofahrer noch wissen soll-
ten: Am 1. Februar 2022 trat eine
neue Regelung für den Verbands-
kasten im Auto in Kraft: Er muss
nun zwei OP-Masken enthalten.
Eine Übergangsfrist gilt bis zum
1. Februar 2023. Wer danach

Warnweste überziehen, Warndreieck aufstellen und je nach SchwereWarnweste überziehen, Warndreieck aufstellen und je nach SchwereWarnweste überziehen, Warndreieck aufstellen und je nach SchwereWarnweste überziehen, Warndreieck aufstellen und je nach SchwereWarnweste überziehen, Warndreieck aufstellen und je nach Schwere
des Unfalls Polizei und Rettungsdienst anrufen: Unfallbeteiligte könnendes Unfalls Polizei und Rettungsdienst anrufen: Unfallbeteiligte könnendes Unfalls Polizei und Rettungsdienst anrufen: Unfallbeteiligte könnendes Unfalls Polizei und Rettungsdienst anrufen: Unfallbeteiligte könnendes Unfalls Polizei und Rettungsdienst anrufen: Unfallbeteiligte können
durch richtiges Verhalten oftmals Schlimmeres verhindern.durch richtiges Verhalten oftmals Schlimmeres verhindern.durch richtiges Verhalten oftmals Schlimmeres verhindern.durch richtiges Verhalten oftmals Schlimmeres verhindern.durch richtiges Verhalten oftmals Schlimmeres verhindern.
Foto: djd/Itzehoer VersicherungenFoto: djd/Itzehoer VersicherungenFoto: djd/Itzehoer VersicherungenFoto: djd/Itzehoer VersicherungenFoto: djd/Itzehoer Versicherungen

immer noch keine Maske dabei
hat, muss mit einem Bußgeld rech-
nen. „Autofahrer sollten ihren bis-
herigen Kasten einfach um die
fehlenden Masken ergänzen, so-

fern er ansonsten alle gesetzli-
chen Anforderungen erfüllt, etwa
im Hinblick auf Vollständigkeit
und Haltbarkeitsdatum“, so
Thiess Johannssen. (djd)

Bei 2,1 der insgesamt 2,3 Millionen Unfälle im letzten Jahr in Deutsch-Bei 2,1 der insgesamt 2,3 Millionen Unfälle im letzten Jahr in Deutsch-Bei 2,1 der insgesamt 2,3 Millionen Unfälle im letzten Jahr in Deutsch-Bei 2,1 der insgesamt 2,3 Millionen Unfälle im letzten Jahr in Deutsch-Bei 2,1 der insgesamt 2,3 Millionen Unfälle im letzten Jahr in Deutsch-
land blieb es bei Sachschäden, aber auch in einem solchen Fall muss manland blieb es bei Sachschäden, aber auch in einem solchen Fall muss manland blieb es bei Sachschäden, aber auch in einem solchen Fall muss manland blieb es bei Sachschäden, aber auch in einem solchen Fall muss manland blieb es bei Sachschäden, aber auch in einem solchen Fall muss man
sich richtig verhalten. Foto: djd/Itzehoer Versicherungensich richtig verhalten. Foto: djd/Itzehoer Versicherungensich richtig verhalten. Foto: djd/Itzehoer Versicherungensich richtig verhalten. Foto: djd/Itzehoer Versicherungensich richtig verhalten. Foto: djd/Itzehoer Versicherungen
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Bundesweiter Vorlesetag
in der Grundschule am Burgweiher
Wie viele andere Schulen in
mittlerweile fünf Ländern hat die
Grundschule am Burgweiher den
21. bundesweiten Vorlesetag am
Freitag, 15. November, gefeiert.
Für den Vorlesetag unter dem Mot-
to „Vorlesen schafft Zukunft“ fan-
den sich schnell viele freiwillige Vor-
leser, darunter Mitglieder des Lions
Club Bonn Venusberg, die Geistli-
chen der beiden Kirchengemeinden
aus Buschhoven, Frau Langhoff von
der Pfarrbücherei sowie viele Schü-
lereltern. Begeisterte Schüler und
Schülerinnen verwandelten das
Schulgebäude und Räume der Pfarr-
zentren in Buschhoven mit Kissen,
Decken, Lichterketten und Kuschel-
tieren in die gemütlichsten Lese-
ecken im Dorf.
Im Anschluss an die Vorlesestunde
konnten die Schüler und Schüler-
innen auf der Tauschbörse ihre ei-
genen Bücher vorstellen und mit
ihren Mitschüler*innen tauschen.
Für alle Beteiligten war es ein ge-
lungener Tag, und die Schule be-
dankt sich noch einmal herzlich bei
allen Vorlesern und Vorleserinnen.

Integrationspreis des
Rhein-Sieg-Kreises 2025
Jetzt bewerben
Rhein-Sieg-Kreis (an). Etwa 165.000
Menschen mit Einwanderungsge-
schichte leben im Rhein-Sieg-Kreis.
Ihre unterschiedlichen Kulturen,
Sprachen und Weltanschauungen
stellen für die Gesellschaft eine Be-
reicherung dar. Damit alle davon pro-
fitieren, ist aber gegenseitiger Re-
spekt, Zusammenhalt und Anerken-
nung erforderlich. Um diese Werte
zu unterstützen, schreibt das Kom-
munale Integrationszentrum (KI) des
Rhein-Sieg-Kreises zum 6. Mal ei-
nen Integrationspreis aus.
Diesmal stehen Kindertagesstätten,
Schulen, sowie Projekte aus dem
Ehrenamt im Mittelpunkt. Der in-
haltliche Schwerpunkt liegt auf teil-
habenden und dialogfördernden Pro-
jekten, die nachhaltige Aufklärungs-
arbeit leisten und ihre Zielgruppen
für ein vielfältiges, gewaltfreies und
demokratisches Miteinander sensi-

bilisieren. Das können beispielsweise
Bildungsprojekte sein, die Wissen
vermitteln sowie gegen Diskriminie-
rung, Rassismus und Radikalisierung
wirken. Oder Projekte, die speziell
Begegnung und Dialog zwischen ver-
schiedenen Kulturen, Religionen
oder Weltanschauungen ermöglichen
und auf gegenseitige Anerkennung
Wert legen.
Bewerbungsschluss ist der 13. JuniBewerbungsschluss ist der 13. JuniBewerbungsschluss ist der 13. JuniBewerbungsschluss ist der 13. JuniBewerbungsschluss ist der 13. Juni
20252025202520252025
Der Ausschreibungszeitraum beginnt
für diesen Preis bereits früh, damit
Projekte im laufenden Schul- oder
Kita-Jahr langfristiger geplant,
durchgeführt und im Anschluss als
Bewerbung eingereicht werden kön-
nen. Weitere Informationen zum In-
tegrationspreis des Rhein-Sieg-Krei-
ses und die Möglichkeit zur Bewer-
bung unter www.rhein-sieg-kreis.de/
integrationspreis.
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Dr. Franz Möller -
Demokrat aus Leidenschaft
und Überzeugung
Jahrbuch RSK 2025
Rhein-Sieg-Kreis (an)Rhein-Sieg-Kreis (an)Rhein-Sieg-Kreis (an)Rhein-Sieg-Kreis (an)Rhein-Sieg-Kreis (an) - Besonders
mit einem Menschen ist der
Rhein-Sieg-Kreis untrennbar ver-
bunden: Dr. Franz Möller, Landrat
von 1974 bis 1999. In diesem Vier-
teljahrhundert prägte der im April
2018 verstorbene Politiker die
Entwicklung unseres Landkreises
maßgeblich und sicherte durch
weitsichtige Entscheidungen ge-
meinsam mit der damaligen Kom-
munalpolitik die Zukunftsfähigkeit
der gesamten Region.
Von Möllers Wirken in dieser
spannenden Zeit berichtet Rainer
Land in seinem Beitrag „Demo-
krat aus Leidenschaft und Über-
zeugung - Vor 50 Jahren zum
Landrat gewählt: Dr. Franz Möl-
ler“ im aktuellen Jahrbuch des
Rhein-Sieg-Kreises „Demokratie
im Rhein-Sieg-Kreis - Von Begeg-
nungen und Mitgestaltung“.
Der ehemalige Leiter des Kultur-
amtes des Rhein-Sieg-Kreises
kannte „Landrat Möller“ aus sei-
ner aktiven Dienstzeit persönlich.
Vieles, was dieser angestoßen
und umgesetzt hat, erlebte Rai-
ner Land als Mitarbeiter der Kreis-
verwaltung hautnah mit - allem
voran die Auswirkungen des Ber-
lin/Bonn-Gesetzes, das unter an-
derem den Umzug von Parlament
und Teilen der Regierung von Bonn
nach Berlin regelt. Dieser Heraus-
forderung stellte sich der im Ok-
tober 1999 zum Ehrenlandrat er-

nannte CDU-Politiker aber nicht
allein: Ganz Demokrat versam-
melte er alle entscheidenden Ak-
teurinnen und Akteure der Regi-
on, um gemeinsam dieser Zäsur
zu begegnen.
Auch den Menschen Dr. Franz Möl-
ler macht Rainer Land sichtbar:
Sein „Brennen“ für die große und
kleine Politik, sein hartnäckiger
Einsatz für die Belange der Leute
vor Ort oder seine Fähigkeit, über
Parteigrenzen hinweg eine für alle
Beteiligten zufriedenstellende Ei-
nigung zu finden. Hier zeigte sich
Dr. Franz Möller ebenfalls als De-
mokrat im besten Sinne.
So liest sich Rainer Lands Beitrag
nicht nur als persönliche Hom-
mage, sondern auch als spannen-
der Bericht über eine Epoche, die
unseren heutigen Rhein-Sieg-
Kreis deutlich beeinflusst hat.
Weitere Informationen unter
www.rhein-sieg-kreis.de/
jahrbuch.
Nach dem Jahrbuch ist vor dem
Jahrbuch: Unter dem Arbeitstitel
„Veranstaltungskultur im Rhein-
Sieg-Kreis“ wird sich das Jahr-
buch 2026 mit Festen, Märkten
und anderen regionaltypischen
Veranstaltungen im Kreisgebiet
befassen. Die Redaktion des Jahr-
buchs freut sich über Vorschläge,
Ideen und Anregungen unter
0172 8880503 oder
jahrbuch@rhein-sieg-kreis.de.
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Regenwasser trinken?
Wasseraufbereitung für Einfamilienhäuser
Wie selbstverständlich läuft bei
uns das Wasser aus dem Hahn.
Doch angesichts der Klimaverän-
derungen wird es nicht ewig so

weitergehen. Aus immer mehr
Ländern werden in Trockenperio-
den Versorgungsengpässe gemel-
det und sogar in Deutschland sind

in den letzten Jahren die ersten
natürlichen Brunnen versiegt und
die ersten Wasserampeln stehen
auf „Rot“. Was viele Hausbesit-
zer gar nicht wissen: Mit einem
eigenen Regenwassernutzungs-
system können sie nicht nur die
Blumen gießen, sondern auch
selbst ihr Trinkwasser erzeugen.
Aufbereiten und sparenAufbereiten und sparenAufbereiten und sparenAufbereiten und sparenAufbereiten und sparen
„Die Aufbereitung des eigenen
Dachablaufwassers zu Trinkwas-
ser ist schon für ca. 10.000 Euro
realisierbar“, erklärt Oliver Rin-
gelstein, Geschäftsführer bei In-
tewa. „Unsere Aufbereitungsan-
lagen werden übrigens in den be-
stehenden Trinkwasserkreislauf
integriert, indem die vorliegende
Hausleitung genutzt wird. So müs-
sen im Haus weder Wände aufge-
stemmt oder Fliesen aufgeklopft
werden“, erklärt der Intewa-Ex-
perte. In der Aufbereitungsanlage
durchläuft das Regenwasser von
der Zisterne bis zum Wasserhahn
dann mehrere Reinigungsstufen.
Hierzu gehören Vorfiltration, Se-
dimentation, Ultrafiltration und
UV-Desinfektion. Dabei werden
Schmutz, Bakterien und Viren
ganz ohne chemische Zusätze zu-
verlässig zurückgehalten. Bei ei-
nem Wasserverbrauch von rund
130 m³ für drei Personen im Jahr
und einer Dachfläche von 120 m²
können schon bis zu 60 Prozent

des Trinkwassers durch Regen-
wasser ersetzt werden. Bei grö-
ßeren Dachflächen oder einer zu-
sätzlichen Grauwasserrecycling-
anlage kann man sogar fast was-
serautark werden. In einem Video
auf der Unternehmenswebsite
(www.intewa.de) wird die Privat-
anlage des Unternehmensgrün-
ders gezeigt.
Vorteile von Regenwasser für dieVorteile von Regenwasser für dieVorteile von Regenwasser für dieVorteile von Regenwasser für dieVorteile von Regenwasser für die
TTTTTrinkwrinkwrinkwrinkwrinkwasserversorgungasserversorgungasserversorgungasserversorgungasserversorgung
Ein großer Vorteil von Regenwas-
ser ist dessen gute Grundquali-
tät, denn es ist frei von Spuren-
stoffen wie beispielsweise Medi-
kamentenrückständen. Dazu
schont das extrem weiche Wasser
die Verbraucher und eine Enthär-
tungsanlage wird nicht benötigt.
Dezentrale Regenwasserspeicher
tragen zudem zum Überflutungs-
schutz bei. Die einfache Verfügbar-
keit von Regenwasser als erneuer-
bare Ressource ist ein weiterer
positiver Aspekt. Darüber hinaus
können Kosteneinsparungen durch
die Sammlung und Nutzung von
Regenwasser erzielt werden. Je
nach Gebührenmodell der Gemein-
den kann sich eine solche Anlage
sogar finanziell amortisieren. „Auf-
grund der immer länger anhalten-
den Trockenperioden sollten die
Regenwasserzisternen allerdings
ausreichend groß geplant wer-
den“, rät Ringelstein. (akz-o)

Wie selbstverständlich läuft bei uns das Wasser aus dem Hahn. DochWie selbstverständlich läuft bei uns das Wasser aus dem Hahn. DochWie selbstverständlich läuft bei uns das Wasser aus dem Hahn. DochWie selbstverständlich läuft bei uns das Wasser aus dem Hahn. DochWie selbstverständlich läuft bei uns das Wasser aus dem Hahn. Doch
angesichts der Klimaveränderungen wird es nicht ewig so weitergehen.angesichts der Klimaveränderungen wird es nicht ewig so weitergehen.angesichts der Klimaveränderungen wird es nicht ewig so weitergehen.angesichts der Klimaveränderungen wird es nicht ewig so weitergehen.angesichts der Klimaveränderungen wird es nicht ewig so weitergehen.
Foto: PeopleImages/iStock/akz-oFoto: PeopleImages/iStock/akz-oFoto: PeopleImages/iStock/akz-oFoto: PeopleImages/iStock/akz-oFoto: PeopleImages/iStock/akz-o
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Haus- und  
Wohnungstüren
+ Zertifizierte Qualität „Made in Germany“

+  Montage durch speziell geschulte Mitarbeiter

+ Die richtige Tür für Ihren Anspruch

WWW.JAKOBS-BONN.DE

  Christian-Lassen-Straße 16, 53117 Bonn            0228 422  446-0           info@jakobs-bonn.de

Flachdach langzeitsicher nachhaltig sanieren
Unter Hausbesitzern wird das
Flachdach immer beliebter. Da der
Wohnraum darunter durch den
Wegfall von Schrägen ohne Ein-
schränkung nutzbar ist, wird die
Wohnfläche so maximiert. Wichtig
ist, ein- bis zweimal pro Jahr eine
Wartung des Flachdachs zu reali-
sieren, um etwa Verschmutzungen
zu entfernen und potenzielle
Schadstellen zu identifizieren. Bei
Mängeln gilt es, schnell zu han-
deln. Durch eindringende Feuch-
tigkeit drohen nicht nur Schimmel-
bildung, sondern auch Schäden an
der Bausubstanz.
Für die Abdichtung von Flachdä-
chern wurde in Deutschland tradi-
tionell auf Bitumen- oder Kunst-
stoffbahnen zurückgegriffen.
Dabei gibt es eine Alternative, die
sich bei der Integration von De-
tails wie Schornsteinen oder Licht-
kuppeln schon länger bewährt und
einige Vorteile hat: Abdichtungen
auf Basis von PMMA-Flüssigkunst-

stoff, wie sie etwa Triflex anbietet.
Sie härten schnell aus, dichten sehr
zuverlässig ab und haben eine zu
erwartende Lebensdauer von 25
Jahren. Bei einer Sanierung punk-
ten sie insbesondere dadurch, dass
das flüssige Material in der Regel
ohne Entfernen der vorhandenen
Abdichtung aufgebracht werden
kann und sich flexibel an die Ge-
gebenheiten anpasst. Das geringe
Gewicht beeinflusst dabei die Sta-
tik des Daches nicht.
Wer sein Dach saniert, sollte auch
darüber nachdenken, ob er es zu-
sätzlich zur Energiegewinnung
nutzen oder begrünen möchte.
Photovoltaik-Module lassen sich
mit Flüssigkunststoff sicher an die
Dachfläche anbinden. Gründächer
bieten nicht nur ökologische, son-
dern auch ökonomische Vorteile,
indem sie die Kosten für Heizung
oder Klimaanlage senken. Im Win-
ter halten die begrünten Dächer
die Wärme im Gebäude. Im Som-

mer schirmen sie die Hitze ab.
Weiteres Plus:Weiteres Plus:Weiteres Plus:Weiteres Plus:Weiteres Plus: Die Grünfläche
speichert Regenwasser und entlas-
tet dadurch bei Starkregen die Ka-
nalisation. Durch das „grüne Pols-
ter“ wird das Flachdach zudem vor
direkten Umwelteinflüssen wie star-
ken Temperaturdifferenzen, UV-
Strahlen und Hagel geschützt.

Dadurch kann sich die Lebensdauer
der Flüssigkunststoff-Abdichtung
unter einer Dachbegrünung sogar
auf bis zu 40 Jahre verlängern.
Handwerker, die Erfahrung mit der
Flüssigkunststoff-Abdichtung ha-
ben, findet man unter
www.triflex.com/handwerkersuche.
(akz-o)
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Belgische Spezialitäten - in großer Auswahl
In Belgien gibt es einfach andere
Produkte.
Die Oma fuhr nach Belgien, um
den Ardenner Schinken zu kau-
fen, der Opa holte dort seine But-
ter und die Tochter fragte: „Denkt
ihr bitte an die gute Soße; wie

heißt die nochmal? Andalouse ja,
bitte die Andalouse.“ Der Enkel,
rief hinterher: „Und denkt bitte
an die gute Schokolade mit dem
Elefanten drauf, die ist so lecker.“
Ja, Belgien ist seit je her bekanntJa, Belgien ist seit je her bekanntJa, Belgien ist seit je her bekanntJa, Belgien ist seit je her bekanntJa, Belgien ist seit je her bekannt
für seine Spezialitäten.für seine Spezialitäten.für seine Spezialitäten.für seine Spezialitäten.für seine Spezialitäten.

Ob der original belgische Reisfla-
den, belgische Schokolade oder
Pralinen oder eben die ausgefal-
lenen Soßen. Ein wahres Schla-
raffenland für den Genießer.
Einkaufen ist in Belgien einfach
anders. Die Belgier legen Wert
auf Vielfalt, auf Genuss und dies
spiegelt sich in ihren Produkten
wieder.
Die herrliche belgische Frikandel-
le, also die länglichen Frikadel-
len, schnell und einfach zuberei-
tet lassen nicht nur Kinderaugen
leuchten. Dann die herrlichen bel-
gischen Chips; jeder, der sie mal
probiert, der weiß: Die sind ein-
fach besser.
Oder die Spezialbiere, neben der
Schokolade ist dies ein Muss für
jeden Belgien-Besucher.
Es gibt hunderte von Sorten in
unglaublich vielen Geschmacks-
richtungen.
Man muss sich einfach mal durch-
probieren. Auch als Geschenkpa-

ckungen hervorragend geeignet,
mit Originalgläsern und in Los-
heim im GrenzGenuss gibt es eine
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Vielzahl davon. Und nicht zu verUnd nicht zu verUnd nicht zu verUnd nicht zu verUnd nicht zu ver-----
gessen die belgischen Soßen.gessen die belgischen Soßen.gessen die belgischen Soßen.gessen die belgischen Soßen.gessen die belgischen Soßen.
Die orange-rote Andalouse ist da
sicherlich die bekannteste. aber
auch die belgische Mayonnaise
schmeckt einfach besser. Selbst
die ehemalige Kanzlerin Angela
Merkel ließ sich bei ihren Brüs-
sel-Besuchen immer von ihren
Bodyguards zu einer echten bel-
gischen Frittenbude führen und
war eine Liebhaberin der belgi-
schen Soßen.
Eine Kundin bemerkte neulich, ge-
nau diese Soßen muss ich immer
meiner Bekannten mitbringen,
wenn sie weiß, dass ich nach Bel-

gien fahre.
Und natürlich, Kaffee. Der istUnd natürlich, Kaffee. Der istUnd natürlich, Kaffee. Der istUnd natürlich, Kaffee. Der istUnd natürlich, Kaffee. Der ist
bekanntlich in Belgien günstigerbekanntlich in Belgien günstigerbekanntlich in Belgien günstigerbekanntlich in Belgien günstigerbekanntlich in Belgien günstiger
und im GrenzGenuss in Losheimund im GrenzGenuss in Losheimund im GrenzGenuss in Losheimund im GrenzGenuss in Losheimund im GrenzGenuss in Losheim
gibt es hunderte von Sorten zugibt es hunderte von Sorten zugibt es hunderte von Sorten zugibt es hunderte von Sorten zugibt es hunderte von Sorten zu
unschlagbaren Preisen.unschlagbaren Preisen.unschlagbaren Preisen.unschlagbaren Preisen.unschlagbaren Preisen.
Kleiner Tipp: Direkt im GrenzGe-
nuss finden Sie auch das Café -
Bistro Old Smuggler, hier können
Sie den belgischen Kuchen auch
vor Ort genießen und nebenan
dann der große Geschenkeladen:
ArsMineralis und die Ausstellun-
gen ArsKrippana und ArsFigura.
Die Die Die Die Die ArsKRIPPArsKRIPPArsKRIPPArsKRIPPArsKRIPPANA ist,ANA ist,ANA ist,ANA ist,ANA ist, mit mehr mit mehr mit mehr mit mehr mit mehr
als 2500 m² eine der größten undals 2500 m² eine der größten undals 2500 m² eine der größten undals 2500 m² eine der größten undals 2500 m² eine der größten und
beeindruckbeeindruckbeeindruckbeeindruckbeeindruckendsten endsten endsten endsten endsten WWWWWeihnachts-eihnachts-eihnachts-eihnachts-eihnachts-

krippen-Sammlungen Europas.krippen-Sammlungen Europas.krippen-Sammlungen Europas.krippen-Sammlungen Europas.krippen-Sammlungen Europas.
Eignet sich alles für einen schö-
nen Tagesausflug.
Und wer Möbel sucht, findet die-
se auch an der Grenze. Im Möbel
Outlet Ludwig gibt es aktuell
wieder zahlreiche Angebote für
jeden Geldbeutel.
Infos:
www.losheimermöbeloutlet.com
Also, warum nicht mal einen klei-
nen Abstecher nach Belgien ma-
chen?
Fürs Navi am besten die deutsche
Adresse eingeben: Prümer Str. 55
- 53940 Losheim/Eifel
Infos: www.grenzgenuss.net -
Direkt an der deutsch-belgischen
Grenze.

Hund Max im Tierheim Remagen

Foto: Tierheim u. Tierschutzverein Kreis Ahrweiler e. V., Claus KrahFoto: Tierheim u. Tierschutzverein Kreis Ahrweiler e. V., Claus KrahFoto: Tierheim u. Tierschutzverein Kreis Ahrweiler e. V., Claus KrahFoto: Tierheim u. Tierschutzverein Kreis Ahrweiler e. V., Claus KrahFoto: Tierheim u. Tierschutzverein Kreis Ahrweiler e. V., Claus Krah

In seinem früheren Zuhause hat
Max wenig feste Führung und Si-
cherheit erfahren, was zu seiner
Unsicherheit führt.
Diese Unsicherheit äußert sich in
mehreren Beißattacken gegenü-
ber Menschen.

Im Tierheim zeigt Max jedoch,
dass er unter konsequenter Füh-
rung und Halt unauffällig und
sogar sehr kooperativ sein kann.
Es ist wichtig, dass seine zu-
künftigen Leute in der Lage sind,
ihm Sicherheit zu geben und sei-

ne Körpersprache genau lesen
können.
Ein Wesenstest steht noch aus,
und je nach Ergebnis könnten Auf-
lagen wie eine Maulkorbpflicht
auf die neuen Halter zukommen.
Max übt bereits fleißig das Tragen
eines Maulkorbs und zeigt sich
auch dabei sehr kooperativ.
An sich ist Max ein ziemlich coo-
ler Geselle. An der Leine läuft er
hervorragend und hat viel Ener-
gie, weshalb es wichtig ist, dass
seine neuen Menschen gut zu
Fuß sind.
Er ist gelehrig und kann mit der
nötigen Sicherheit auch unsiche-
re Situationen meistern.
Mit Kindern hat er bisher nicht
viele Erfahrungen gemacht, da-
her wäre es besser, wenn Kinder
in seinem neuen Zuhause nicht
allzu jung sind und im Umgang
mit Hunden vertraut sind.
Bei Artgenossen entscheidet die
Sympathie. Wer also einen tol-
len Kerl mit eventuellen Ein-
schränkungen sucht, kann sich
gerne im Tierheim melden - Max
wartet gespannt auf sein neues
Zuhause!

Mehr Infos über ihn gibt es hier:Mehr Infos über ihn gibt es hier:Mehr Infos über ihn gibt es hier:Mehr Infos über ihn gibt es hier:Mehr Infos über ihn gibt es hier:
www.tierheim-remagen.de -
Blankertshohl 25,
53424 Remagen.
Tel. 02642/21600.
SpendenkSpendenkSpendenkSpendenkSpendenkonten:onten:onten:onten:onten: Tierheim u. Tier-
schutzverein Kreis Ahrweiler e. V.,
KSK Ahrweiler IBAN
DE14 5775 1310 0000 4107 87 +
VoBa IBAN
DE74 5776 1591 0201 8159 00.
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Rekordteilnahme beim Benefiz-Golfturnier
Rotary Club Bornheim hatte zum 19. Mal eingeladen -
Musikschule Bornheim erhielt großzügige Spende

Traditionelles
Weihnachtskonzert
Kantorei der Ev. Kirchengemeinde
Meckenheim
Die Ev. Kirchengemeinde Mecken-
heim lädt auch dieses Jahr herz-
lich zu ihrem Weihnachtskonzert
der Kantorei in der Friedenskir-
che ein.
Am Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 22. 22. 22. 22. 22. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,, um um um um um
17 Uhr17 Uhr17 Uhr17 Uhr17 Uhr wird die Kantorei unter
der Leitung von Kirchenmusiker
Maximilian Friedrich John Rutters
Magnificat und das Weihnachts-
oratorium von Camille Saint-
Saëns präsentieren.
Als Solisten konnte Friedrich wieder
die herausragenden Sängerinnen
und Sänger Katharina Woesner (So-
pran), Pia Wollowski (Mezzosopran),
Maurin Biertz (Tenor) und Tomas
Kildišius (Bariton) gewinnen.  Wie

zuletzt 2022 werden in diesem Jahr
Musiker des Jugendsinfonieorches-
ters der Tonhalle Düsseldorf das
Konzert begleiten.
„Ich freue mich auf das Konzert.
In diesen nicht immer leichten
Zeiten wird diese Musik die Men-
schen auf ein hoffentlich friedli-
ches und behütetes Weihnachts-
fest einstimmen“, so Friedrich.
Der Eintritt für das Konzert ist
frei. Am Ende wird es die Mög-
lichkeit geben, für die Kirchen-
musik zu spenden, damit auch in
Zukunft Konzerte auf diesem ho-
hen Niveau ermöglicht werden
können.
Einlass ist ab 16.30 Uhr.

Bornheim-BrenigBornheim-BrenigBornheim-BrenigBornheim-BrenigBornheim-Brenig. „Mit so vielen
Teilnehmern, nämlich 55, konnten
wir wirklich nicht rechnen. Ich bin
von dieser rekordteilnehmerzahl
überwältigt.“ Jürgen Krasky, lang-
jähriger Golfbeauftragter des Ro-
tary Clubs Bornheim (RC) und Or-
ganisator des Benefiz-Turniers, war
mehr als begeistert. „Das ist der
beste Beweis dafür, dass unsere
Idee, Golf und Charity zu verbin-
den, auf einen äußerst fruchtbaren
Boden gefallen und zum festen Be-
standteil des sozialen und karitati-
ven Engagements unseres Clubs
geworden ist. Und das nun schon
seit 19 Jahren.“
Dass an diesem Turnier nicht nur
Club-Mitglieder dabei waren, zeigt
ein Blick in die diesjährigen Sieger-
listen. Bei den Damen gewann Ste-
phanie Wagener vom RC Römerhof
die Brutto-Wertung und durfte den

dazugehörenden Wanderpokal des
RC Bornheim mit nach Hause neh-
men. Bei den Herren war in dieser
Wertung Michael Werdin (Golfclub
Schloss Miel) nicht zu schlagen. Auch
er darf den diesbezüglichen Wand-
erpokal nun für ein Jahr sein Eigen
nennen. Julian Diermann als Sieger
der Kategorie „Herren Netto“ und
Adelheid Grobbel als Siegerin der
Kategorie „Damen Netto“ wurden
ebenfalls geehrt. Ferner gab es Aus-
zeichnungen für die Besten der Ka-
tegorien „Nearest to the Pin“ (Da-
men: Stephanie Wegener; Herren:
Jochen Ungetüm)und „Longest Dri-
ve“ (Damen: Gabi Bongartz; Her-
ren: Nils Happich).
Zu den Gewinnern durfte sich auf
jeden Fall auch wieder die Musik-
schule Bornheim zählen. Denn die
Rotarier hatten beschlossen, mit
den Spendeneinnahmen in Höhe

Freuten sich über ein gelungenes Benefiz-Golfturnier (v. l.): JürgenFreuten sich über ein gelungenes Benefiz-Golfturnier (v. l.): JürgenFreuten sich über ein gelungenes Benefiz-Golfturnier (v. l.): JürgenFreuten sich über ein gelungenes Benefiz-Golfturnier (v. l.): JürgenFreuten sich über ein gelungenes Benefiz-Golfturnier (v. l.): Jürgen
Krasky, Julian Diermann, Stephanie Wegener, Michael Werdin, AdelheidKrasky, Julian Diermann, Stephanie Wegener, Michael Werdin, AdelheidKrasky, Julian Diermann, Stephanie Wegener, Michael Werdin, AdelheidKrasky, Julian Diermann, Stephanie Wegener, Michael Werdin, AdelheidKrasky, Julian Diermann, Stephanie Wegener, Michael Werdin, Adelheid
Grobbel und Thomas Happich. Foto: WDKGrobbel und Thomas Happich. Foto: WDKGrobbel und Thomas Happich. Foto: WDKGrobbel und Thomas Happich. Foto: WDKGrobbel und Thomas Happich. Foto: WDK

von 3.600 Euro deren Förderung der
musikalischen Weiterentwicklung
von Kindern zu unterstützen, zumal
die Musikschule in diesem Jahr ihr
30-jähriges Bestehen feiert.
Das Ganze war nicht nur eine sport-
liche Golfveranstaltung. Es kam
auch das gesellige Beisammensein
nicht zu kurz. Krasky dankte des-
halb auch ausführlich den zahlrei-
chen Sponsoren, ohne die ein solch
glanzvoller Tag nicht möglich ge-
worden wäre, insbesondere Tho-
mas von Kempis und seiner Fami-
lie, die die Golfanlage Römerhof
wieder kostenlos zur Verfügung

gestellt hatte und den zahlreichen
fleißigen ehrenamtlichen Helfern
des Rotary Clubs.
„2025 wird unser Club 20 Jahre alt
und wir veranstalten gleichzeitig
unser 20. Benefiz-Golfturnier“, bli-
cken die RC-Golfbeauftragten Jür-
gen Krasky und Thomas Happich
erwartungsvoll nach vorn. „Wir sind
sicher, dass wir zu diesem Jubilä-
umsturnier wieder jede Menge Golf-
freunde erwarten dürfen und
hoffentlich erneut eine Rekordteil-
nehmerzahl für den guten Zweck
vermelden können. Wir sind bereit.“
(WDK)
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Samstag, 21. Dezember 2024Samstag, 21. Dezember 2024Samstag, 21. Dezember 2024Samstag, 21. Dezember 2024Samstag, 21. Dezember 2024

Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
16.12.2024 um 10 Uhr16.12.2024 um 10 Uhr16.12.2024 um 10 Uhr16.12.2024 um 10 Uhr16.12.2024 um 10 Uhr

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Aufgepasst!Aufgepasst!Aufgepasst!Aufgepasst!Aufgepasst!
Kaufe jegliche Arten von Flohmarkt-
artikel, Uhren jeglicher Arten, Instru-
mente, alte Gehstöcke, Weine, Edel-
metalle, Silberbestecke und vieles
mehr. Gerne melden unter
01634566564, seriöse Abwicklung

Designerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel aller
A r tA r tA r tA r tA r t

sowie Damen- und Herrenbekleidung.
Tel: 0163 240 5663 oder
02205 94 78 473

Designerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel aller
A r tA r tA r tA r tA r t

sowie Damen- und Herrenbekleidung.
Tel: 0163 240 5663 oder
02205 94 78 473

Tiere sind kein
Weihnachtsgeschenk
Rhein-Sieg-Kreis (hei) - Was be-
deutet es, wenn ich mir einen
Hund, eine Katze oder ein ande-
res Tier anschaffe oder verschen-
ke? Passt der Vierbeiner in die
eigenen Lebens- und Alltagsab-
läufe? Kann ich, auch im Urlaub,
die Versorgung sicherstellen? All
dies sind Fragen, die man sich vor
dem Kauf eines Tieres oder der
Absicht, dieses zu verschenken,
stellen sollte.
Denn Tiere sind keine Geschenk-
artikel, sondern Lebewesen! Wer
sich einen Hund, eine Katze oder
andere Tiere anschafft, sollte
vorher gut durchdacht haben, was
diese Änderung für den eigenen
Lebensalltag, aber auch für das
Tier bedeutet, darauf macht das
Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachungsamt des Rhein-Sieg-
Kreises aufmerksam.
Nur wer die Ansprüche an Hal-
tung und Pflege kennt, wer über
ausreichend Zeit für die Beschäf-
tigung mit dem Tier sowie über
Geld für Futter und Tierarzt ver-
fügt, sollte die Anschaffung eines
Tieres ernsthaft in Erwägung zie-
hen. Auch die Versorgung des Tie-
res im Fall einer Abwesenheit wie
zum Beispiel im Urlaub muss si-
chergestellt sein. Das alles gilt
übrigens nicht nur zur Weihnachts-
zeit.
Insbesondere für Kinder ist ein
Tier unter Umständen eine hohe
Verantwortung, der sie kaum ge-

recht werden können. Durch fal-
schen Umgang, wie beispielsweise
beim Spielen, können Kindern ih-
ren Tieren ungewollt Leiden oder
Schäden zufügen. Die Betreuung
und Pflege eines angeschafften
Tieres muss deshalb immer in der
Verantwortung eines in der Tier-
haltung erfahrenen Erwachsenen
liegen.
Ein Augenmerk sollte man bei der
Anschaffung auch auf sein Wohn-
umfeld richten. Tiere können Lärm,
Gerüche und Schmutz verursachen,
was in einer Wohngemeinschaft
das friedliche Miteinander schnell
stören kann. In Mietobjekten kann
schon durch den Mietvertrag die
Möglichkeit der Tierhaltung erheb-
lich eingeschränkt sein.
Allein ein Umgebungswechsel be-
deutet für Hundewelpen oder Kat-
zenbabys Stress pur! Fällt dieser
Wechsel dann auch noch in die
ohnehin hektische und von Fami-
lientrubel und Besuchen gepräg-
te Weihnachtszeit, ist das kein
guter Start in ein neues Zuhause.
Gerade in den ersten Tagen nach
der Ankunft in seiner neuen Um-
gebung braucht das Tier sehr viel
Ruhe. Die stressige Weihnachts-
zeit, unmittelbar gefolgt vom Jah-
reswechsel mit der Silvesterknal-
lerei ist hierfür kein gut gewähl-
ter Zeitpunkt. So ist es kein Zu-
fall, dass danach erfahrungsgemäß
mehr Tiere im Tierheim abgege-
ben werden.
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BACK MIT AN!
Bäcker (m/w/d)
Fachkraft für Lebensmitteltechnik

QUEREINSTEIGER WILLKOMMEN!

 Ab 52.000€ Jahresgehalt. 
 38 Std./Woche – flexible Arbeitszeitreduzierung

 möglich. So bietet die Schichtarbeit einen familien-
 freundlichen Ausgleich. 

 Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche
 Tätigkeit in einem modernen Arbeitsumfeld.

Unser Team-Troisdorf 
sucht dich!

Ab sofort und unbefristet
harry-brot.de/karriere

Berufsprofil Kanalbauer
Damit unser Wasser sauber bleibt
Kanalbauer leisten mit ihrer Ar-
beit an den weit verzweigten Net-
zen in unserer Unterwelt einen
immens wichtigen Beitrag dazu,
dass unser Abwasser sicher weg-
kommt und die Umwelt nicht ver-
schmutzt. Was junge Leute für den
Einstieg in diesen Beruf brauchen
und wissen müssen, beschreibt
Achim Sydow, Ausbildungsleiter
beim Bauunternehmen Depen-
brock.
„Es ist ein Beruf für Menschen,
die gerne anpacken und sich vor
Schmutz nicht scheuen“, so Sy-
dow. Kanalbauer arbeiten im Frei-
en und meistern dort täglich neue
Herausforderungen. Sie verlegen,
warten und reparieren Rohre aus
Beton, Steinzeug, Kunststoff und

Metall. In der Stadt kümmern sie
sich meist um Abwassersysteme
und -leitungen vom kleinen Haus-
anschluss bis hin zu großen Ab-
wassersammlern. Auf dem Land
sind sie oft in Neubaugebieten
für das Errichten neuer Systeme
zuständig.
Maschinen unterstützen hand-Maschinen unterstützen hand-Maschinen unterstützen hand-Maschinen unterstützen hand-Maschinen unterstützen hand-
werkliche Fähigkeitenwerkliche Fähigkeitenwerkliche Fähigkeitenwerkliche Fähigkeitenwerkliche Fähigkeiten
Kanalbauer verfügen über viel
handwerkliches Geschick, arbei-
ten genauso selbstverständlich
aber auch mit Maschinen und
technischen Geräten, zum Bei-
spiel mit optischen Vermessungs-
geräten für das genaue Berech-
nen von Höhe und Gefälle. Eine
gute Auge-Hand-Koordination,
etwa beim Verfüllen und Verdich-

ten von Böden mit Spezialmaschi-
nen, sowie Sorgfalt und Umsicht,
etwa beim Abdichten von Abwas-
serleitungen oder beim Ausschach-
ten von Kanalgräben mit Bauma-
schinen, sorgen dafür, dass keine
Abwässer austreten und das Grund-
wasser verseuchen. Mit ihrer Ar-
beit leistet diese Berufsgruppe auch
einen großen Beitrag zum Umwelt-
schutz und zur nachhaltigen Nut-
zung natürlicher Ressourcen.

KKKKKein höherer Schulabschluss erein höherer Schulabschluss erein höherer Schulabschluss erein höherer Schulabschluss erein höherer Schulabschluss er-----
forderlichforderlichforderlichforderlichforderlich
Für die Ausbildung zum Kanalbau-
er ist kein spezieller Schulab-
schluss vorgeschrieben.
Meist stellen Ausbildungsbetrie-
be aber Auszubildende mit mitt-
lerem Bildungsabschluss oder
Hauptschulabschluss ein, Hand-
werksbetriebe wählen vor allem
Auszubildende mit Hauptschul-
abschluss aus. Gute Kenntnisse
in technischen und naturwissen-
schaftlichen Fächern sind in je-
dem Fall von Vorteil.
Die Ausbildung zum Kanalbauer
dauert im Normalfall drei Jahre.
Sie läuft im Betrieb ab, in der
überbetrieblichen Ausbildungs-
stätte und in der Berufsschule.
Nach der Ausbildung haben Ka-
nalbauer gute Karrierechancen:
Mit Berufserfahrung und zusätz-
lichen Qualifikationen können
sie sich zum Vorarbeiter, Polier
oder Meister weiterbilden. Eine
Tätigkeit in der Baustellenlei-
tung kommt für sie ebenso in-
frage wie der Wechsel in die be-
rufliche Selbstständigkeit.
(akz-o)
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Wege zum
Traumjob
Karriere im
Bäckerhandwerk
Wer weiß schon mit 18, was er
sein Leben lang machen möchte?
Die Möglichkeiten sind heute viel-
fältig - und so entscheiden sich
junge Menschen manchmal für
einen Weg, der sich später nicht
mehr richtig anfühlt.
Genau so ist es Julien ergangen,
als er nach dem Abitur studierte
und nach fünf Semestern merkte,
dass er so nicht weitermachen
möchte: „Ich wollte Ergebnisse
sehen und mit meinen Händen
etwas schaffen, das für mich ei-
nen Sinn ergibt.“ So brach er sein
Studium ab, begann eine Ausbil-
dung zum Bäcker und belegte im
Anschluss einen Meisterkurs:
„Das hat mich erfüllt: handwerk-
lich arbeiten, die eigenen Sinne
einsetzen und Menschen mit den
selbst erschaffenen Produkten
glücklich machen.“
Mit Ende 20 wurde Julien sogar
zum Unternehmer und baute eine
eigene Bäckerei in seinem Hei-
matort Lychen auf.
Sophie dagegen ist durch einen
Nebenjob ins Bäckerhandwerk
gerutscht. Während ihres Bundes-
freiwilligendienstes hat sie ihren
Spaß an der Arbeit im Verkauf ent-
deckt. So nahm sie den angebo-
tenen Ausbildungsplatz zur Fach-
verkäuferin in einer Bäckerei an.
Ihre Leidenschaft für den Beruf
hat sie weit gebracht: „Nach dem
Sieg der Landesmeisterschaft der
Bäckerjugend konnte ich beim
Bundeswettbewerb den dritten
Platz erzielen.“ Mittlerweile hat
sie sich mit einem Weiterbildungs-
plan um ein Stipendium bewor-
ben, denn sie möchte dem Bä-
ckerhandwerk treu bleiben.
Wie Julien und Sophie geht es
vielen: Eine sinnstiftende und zu-
kunftssichere Arbeit wird zuneh-
mend wichtiger. Das Bäckerhand-
werk ist dabei gern gewählter Ar-
beitgeber, da Betriebe mit viel-
fältigen Entwicklungsmöglichkei-
ten individuell auf die Mitarbei-
ter eingehen können. Der Zen-
tralverband des Deutschen Bä-
ckerhandwerks gibt auf dem Ins-
tagram Kanal @backdirdeinezu-
kunft Einblicke in den Berufsall-

tag, teilt Tipps und Tricks und stellt
inspirierende Persönlichkeiten
vor. Auch die Website www.back-
dir-deine-zukunft.de bietet hilfrei-
che Hintergrundinformationen für
Azubis, Eltern, Quereinsteiger,
Pädagogen und Geflüchtete.
Der Der Der Der Der WWWWWeg ins Bäckeg ins Bäckeg ins Bäckeg ins Bäckeg ins Bäckerhandwerkerhandwerkerhandwerkerhandwerkerhandwerk
Der Schulabschluss ist für die meis-
ten Innungsbäcker nicht entschei-
dend, wichtiger ist oft das Inter-
esse an Lebensmitteln und die
Fähigkeit zur Team-Arbeit. Ob
Quereinstieg, Aushilfsjob oder
eine Ausbildung, das Bäckerhand-
werk ermöglicht fast immer einen
Weg, der zur Lebenssituation und
eigenen Erwartung passt. Der Bil-
dungsverbund Akademie Deut-
sches Bäckerhandwerk bietet
dafür deutschlandweit Qualifizie-

Foto: Zentralverband des Deut-Foto: Zentralverband des Deut-Foto: Zentralverband des Deut-Foto: Zentralverband des Deut-Foto: Zentralverband des Deut-
schen Bäckerhandwerks/akz-oschen Bäckerhandwerks/akz-oschen Bäckerhandwerks/akz-oschen Bäckerhandwerks/akz-oschen Bäckerhandwerks/akz-o

rungsangebote an. Fachverkäufer
können nach der Gesellenprüfung
Geprüfte Verkaufsleiter im Le-
bensmittelhandwerk werden, Bä-
cker können den Meister machen.
So übernehmen qualifizierte Fach-
kräfte schnell Führungsaufgaben,
bilden Nachwuchs aus oder kön-
nen Bäckereimanagement studie-
ren. Neben der eigenen Betriebs-

gründung können sich Qualifizier-
te auch zum Brotsommelier fort-
bilden oder an einer Berufsschu-
le, als Lebensmitteltechnologe
oder Betriebsberater arbeiten.
Der Stellenfinder gibt einen Über-
blick über freie Stellen, Ausbil-
dungs- oder Praktikumsplätze:
www.back-dir-deine-zukunft.de/
stellenfinder. (akz-o)
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Hauptstraße 19, 53359 Rheinbach, 02226/3445
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FFFFFrohnhof rohnhof rohnhof rohnhof rohnhof ApothekApothekApothekApothekApotheke Dre Dre Dre Dre Dr..... Br Br Br Br Braunaunaunaunaun
Frongasse 1, 53913 Swisttal-Heimerzheim, 02254/7204

Montag, 9. DezemberMontag, 9. DezemberMontag, 9. DezemberMontag, 9. DezemberMontag, 9. Dezember
Sonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-Apotheke
Kronenstraße 6, 53347 Alfter, 02222/93320

Dienstag, 10. DezemberDienstag, 10. DezemberDienstag, 10. DezemberDienstag, 10. DezemberDienstag, 10. Dezember
Mühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-Apotheke
Raiffeisenplatz 10, 53881 Euskirchen, 0225163443

Mittwoch, 11. DezemberMittwoch, 11. DezemberMittwoch, 11. DezemberMittwoch, 11. DezemberMittwoch, 11. Dezember
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Neuer Markt 11, 53340 Meckenheim, 02225/12555

Donnerstag, 12. DezemberDonnerstag, 12. DezemberDonnerstag, 12. DezemberDonnerstag, 12. DezemberDonnerstag, 12. Dezember
Glocken-ApothekeGlocken-ApothekeGlocken-ApothekeGlocken-ApothekeGlocken-Apotheke
Hauptstraße 234, 53347 Alfter, 0228/9863660

Freitag, 13. DezemberFreitag, 13. DezemberFreitag, 13. DezemberFreitag, 13. DezemberFreitag, 13. Dezember
Apotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im Ärztehaus
Keramikerstraße 61, 53359 Rheinbach, 02226/2005

Samstag, 14. DezemberSamstag, 14. DezemberSamstag, 14. DezemberSamstag, 14. DezemberSamstag, 14. Dezember
KlosterKlosterKlosterKlosterKloster-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Kölner Straße 61, 53913 Swisttal, 02254/81300

Sonntag, 15. DezemberSonntag, 15. DezemberSonntag, 15. DezemberSonntag, 15. DezemberSonntag, 15. Dezember
HimmeroderHimmeroderHimmeroderHimmeroderHimmeroder-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Polligsstraße 23, 53359 Rheinbach, 02226/911882

Montag, 16. DezemberMontag, 16. DezemberMontag, 16. DezemberMontag, 16. DezemberMontag, 16. Dezember
Donatus-ApothekeDonatus-ApothekeDonatus-ApothekeDonatus-ApothekeDonatus-Apotheke
Königstraße 63, 53332 Bornheim, 02222/2503

Dienstag, 17. DezemberDienstag, 17. DezemberDienstag, 17. DezemberDienstag, 17. DezemberDienstag, 17. Dezember
Antonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-Apotheke
Toniusplatz 3, 53913 Swisttal, 02226/5886

Mittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. Dezember
Lambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-Apotheke
Kuchenheimer Straße 117, 53881 Euskirchen, 02251/3286

Donnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. Dezember
Bahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-Apotheke
Aachener Straße 17, 53359 Rheinbach, 02226/916630

Freitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. Dezember
Post-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-Apotheke
Oststraße 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660

Samstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. Dezember
TTTTTurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekeeeee
Martinstraße 20, 53359 Rheinbach, 02226/3577

Sonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. Dezember
KKKKKosmos osmos osmos osmos osmos ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Rochusstraße 180, 53123 Bonn, 0228/614399

je von 9 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag
Angaben ohne Gewähr
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Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
01805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 00

Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-
dienstdienstdienstdienstdienst

116 117116 117116 117116 117116 117
KrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuser

Universitätskliniken, Venus-
berg
0228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-0
Helios Klinikum Bonn/Rhein-
Sieg
0228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-0

TierärzteTierärzteTierärzteTierärzteTierärzte
Tierärztliche Klinik für Klein-
tiere Windeck
02292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 51
Tierärztliche Klinik für Pferde
Aggertal, Lohmar-Wahlscheid
02206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 10
Tierärztlicher Ringnotdienst
Rhein-Sieg
ht tps / / t ie ra rz t -notd ienst -ht tps / / t ie ra rz t -notd ienst -ht tps / / t ie ra rz t -notd ienst -ht tps / / t ie ra rz t -notd ienst -ht tps / / t ie ra rz t -notd ienst -
rhein-sieg-kreis.derhein-sieg-kreis.derhein-sieg-kreis.derhein-sieg-kreis.derhein-sieg-kreis.de

Selbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-Kontaktstelle
Träger: Der Paritätische NRW
Landgrafenstr. 1 |
53842 Troisdorf
Telefon 02241 94 99 99

Montag und Mittwoch
9 - 14 Uhr
Donnerstag 13 - 18 Uhr
und nach Vereinbarung

Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige TTTTTeilha-eilha-eilha-eilha-eilha-
be-Beratung Rhein Sieg (EUTB)be-Beratung Rhein Sieg (EUTB)be-Beratung Rhein Sieg (EUTB)be-Beratung Rhein Sieg (EUTB)be-Beratung Rhein Sieg (EUTB)

Träger: Der Paritätische NRW
Landgrafenstraße 1 / Siegla-
rer Straße 100 (barrierefrei)
53842 Troisdorf
02241 2014296
teilhabeberatung-rhein-
sieg@paritaet-nrw.org
Offene Sprechstunde: diens-
tags 10 bis 13 Uhr und indivi-
duelle Beratungstermine
nach Vereinbarung
Diese Angebot richtet sich an
Menschen mit Beeinträchti-
gungen.

Kontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro Pflegeselbsthilfe
Rhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-Kreis

Landgrafenstraße 1, Troisdorf
02241 49 39 301
pflegeselbsthilfe-rhein-
sieg@paritaet-nrw.org
Dies ist ein Angebot für pfle-
gende Angehörige.
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